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I. Allgemeines 
Sämtliche Angaben, Prognosen über Entwicklung, 
Berechnungen sowie steuerlichen und rechtlichen 
Grundlagen wurden von der Prospektverantwort-
lichen dieses Beteiligungsangebotes sorgfältig 
erstellt. Eine Haftung für Abweichungen durch 
Gesetzesänderungen, wirtschaftliche Entwick-
lungen, Änderungen der Rechtssprechung, bzw. 
Maßnahmen der Steuerbehörden, Änderungen 
der Steuerrechtssprechung, sowie für den tat-
sächlichen Eintritt der mit dieser Beteiligung 
verbundenen steuerlichen und wirtschaftlichen 
Ziele und Vorstellungen des Anlegers kann nicht 
übernommen werden.  Die SOLAR Strombetei-
ligungsanlagen GmbH ist nur an vom Prospekt 

abweichende Angaben gebunden, welche von 
ihr in schriftlicher Form selbst verfasst wurden. 
Die angegebenen Informationen sind gültig bis 
zur Bekanntgabe von Änderungen; diese werden 
veranlassungsgemäß veröffentlicht. Mündliche 
Absprachen haben keine Gültigkeit. Für den Inhalt 
des Prospektes sind nur die bis zum Datum der 
Aufstellung bekannten oder erkennbaren Sach-
verhalte maßgeblich.
Die SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH 
übernimmt die Verantwortung für den Inhalt des 
Verkaufsprospektes und erklärt, dass ihres Wis-
sens die Angabe im Verkaufsprospekt richtig und 
vollständig sind.
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II. Das Projekt
Errichtung und Betrieb einer Solaranlage am 
Standort Seidlbreite München zur Erzeugung 
umweltfreundlicher elektrischer Energie. Dieser 
Standort befi ndet sich in München (Bundesland 
Bayern), einer der sonneneinstrahlungsstärksten 
Regionen Deutschlands. In der Solaranlage wer-
den Module der Solarfabrik AG eingesetzt. Insge-
samt verfügt das Projekt über eine Nennleistung 
von maximal 30 kWp. 

1.  Energieerzeugung mittels netzge-
koppelter Photovoltaikanlagen

Bei der Erzeugung von elektrischer Energie mit-
tels netzgekoppelter Photovoltaikanlagen wird 
Wärmestrahlung direkt in elektrische Energie 
umgewandelt. Die Energieumwandlung erfolgt 
in Solarzellen aus Absorption von Sonnenstrah-
lung und Umwandlung dieser Strahlungsenergie 
in elektrische Energie, welche dann direkt in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Eine netzgekoppelte Aufdachphotovoltaikan-
lage besteht im Wesentlichen aus Solarmodu-
len, Unterkonstruktion, Kabel, Lasttrennschalter, 
Wechselrichtern und dem Einspeisezähler. Die 
miteinander elektrisch verschalteten Module 

bilden dann den Solargenerator. Der Genera-
tor ist das eigentliche Kernstück einer Photovol-
taikanlage. Dort wird mittels Umwandlung von 
optischer Strahlung elektrische Energie als Gleich-
spannung erzeugt. Der Wechselrichter wandelt 
die Gleichspannung in 230 V Wechselspannung 
und speist die Energie über den Einspeisezähler 
in das Niederspannungsnetz.

Dieser eingespeiste Strom wird nach Vorgaben 
des Erneuerbaren Energiengesetzes (EEG) vom 
örtlichen Energieversorgers bei Aufdachanlagen 
mit der Inbetriebnahme im Jahr 2006 bis zu einer 
Anlagengröße von 30 kWp mit 51,80 ct/kWh für 
einen Zeitraum von 20 Jahren vergütet. Damit 
sind Photovoltaikanlagen sehr wirtschaftlich zu 
betreiben.

Neben der Wirtschaftlichkeit bieten Photovoltaik-
anlagen auch ökologisch enorme Vorteile.
Solare Energie ist faszinierend ästhetisch, lautlos 
und ungefährlich. Module aus polykristallinen 
Siliziumzellen sind recycelbar und belasten keine 
zukünftigen Generationen. Es fi nden keine che-
mischen oder physikalischen Vorgänge statt, die 
zu Veränderungen in der Umwelt führen. Auf-
dachanlagen bieten im Gegensatz zu Freifl ächen-
anlagen zusätzlich den Vorteil, dass kein Land-
schaftsverbrauch stattfi ndet.

Solarmodul

Alle Solarmodule bilden zusammen den Solarge-
nerator
Mechanische Unterkonstruktion

Elektrische Verbindungsleitungen und Zulei-
tungen

Wechselrichter

ENS
Selbsttätig wirkende Freischaltstelle

Hausanschluss mit Einspeisezähler
230 V Niederspannungsnetz



6

2.  Die SOLAR Strombeteiligungs anlage 
Seidlbreite GmbH & Co. KG

a) Die Gesellschaft
Die SOLAR Strombeteiligungsanlage Seidlbreite 
GmbH & Co. KG trägt die Rechtsform einer gewerb-
lich tätigen Kommanditgesellschaft. Ein an der 
Gesellschaft beteiligter Kommanditist bezieht Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG. Die 
im Rahmen der Beteiligung erzielten Einkünfte 
nach § 15 EStG vermindern sich durch die Inan-
spruchnahme der linearen AfA für bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach § 7 
Abs. (1) EStG. Die wesentlichen Investitionskosten 
sollen über 20 Jahre in Anlehnung an die amt-
lichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben werden.

b)  Das Beteiligungsangebot/Angaben 
über die Vermögensanlagen

Die Initiatorin bietet privaten Investoren die 
Gelegenheit, sich als Kommanditisten an der 
Beteiligungsgesellschaft SOLAR Strombeteili-
gungsanlage Seidlbreite GmbH & Co. KG mit einer 
Kommanditeinlage von 2.000 Euro bis zur Errei-
chung eines Kommanditkapitales von insgesamt 
50.000 Euro zu beteiligen. Insgesamt können 25 
Einzelanleger in die Gesellschaft aufgenommen 
werden.

Hinsichtlich der steuerlichen Konzeption verwei-
sen wir auf das Kapitel „Steuerliche Grundlagen“. 
Die Betreibergesellschaft übernimmt für die 
Anleger keine Zahlung von Steuern. 

c) Investitionssicherheit 
Die Initiatorin garantiert die fristgerechte Plat-
zierung des Kapitals in Höhe von 50.000 Euro. 
Ein zugesagtes Darlehen einer deutschen Bank 
sichert das benötigte Fremdkapital in Höhe von 
100.000 Euro. Das Erneuerbare-Energie-Gesetz 
(EEG) sichert eine feste Vergütung der Beteiligung 
bis Ende 2026. Die SOLAR Strombeteiligungsanla-
gen GmbH bietet anschließend die Rücknahme 
der Anteile an, in diesem Fall würden keine Rück-
baukosten für die Kommanditisten anfallen.

d) Die Laufzeit
Die Laufzeit der Beteiligung ist zeitlich unbe-
grenzt. Für die wirtschaftliche Betrachtung 
wurde ein Zeitraum von 20 Jahren zuzüglich des 

Jahres der Inbetriebnahme festgelegt. Es handelt 
sich um eine langfristige und unternehmerische 
Beteiligung. Die Nutzungsrechte an den Standor-
ten bestehen noch für mindestens 20 Jahre mit 
Verlängerungsoption.

e) Umweltschutz
Die produzierte Strommenge von jährlich rund 
31.500 Kilowattstunden deckt den Strombedarf 
von 9 Haushalten. In Deutschland verbraucht 
jeder (Drei-Personen-) Haushalt durchschnittlich 
3.360 Kilowattstunden pro Jahr. Mit jeder Kilo-
wattstunde herkömmlich erzeugten Stroms wer-
den etwa 800 Gramm Kohlendioxid ausgestoßen. 
Die durch das Treibhausgas CO2 verursachten Kli-
maveränderungen sind bereits deutlich zu spü-
ren.

f) Projektstatus
Die Baugenehmigung für die SOLAR Strombetei-
ligungsanlage Seidlbreite GmbH & Co. KG wird 
voraussichtlich im April 2006 erteilt. Der Einspei-
severtrag mit dem Energieversorger Stadtwerke 
München GmbH ist beantragt, sodass die Netz-
anbindung nach Fertigstellung der Anlage reali-
siert werden kann. Die Fertigstellung ist für Mai 
2006 geplant. Die Netzanbindung erfolgt ab Juni 
2006.

g) Die Rentabilität
Auf Basis der im Prospekt beschriebenen Prämis-
sen ergäbe sich eine Rendite vor Steuern in Höhe 
von 7,00 % nach der internen Zinsfußmethode, 
damit eine mögliche Ausschüttung bis 2026 von 
ca. 250 % 

h) Ausschüttungen
Die Ausschüttungen erfolgen jährlich erstmals 
für das Geschäftsjahr 2007. Bei einer wirtschaft-
lichen Entwicklung entsprechend der Prognose 
sollen die prognostizierten Ausschüttungen 
jeweils zum Jahresende als Vorabausschüttungen 
durchgeführt werden. Die kumulierten Ausschüt-
tungen/Entnahmen über den Prognosezeitraum 
betragen rund 250 %.
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III. Die Beteiligung

1. Chancen der Beteiligung

Die Beteiligung an der SOLAR Strombeteiligungs-
anlage Seidlbreite GmbH & Co. KG bietet wirt-
schaftliche Chancen, die im Folgenden im Über-
blick dargestellt werden. 

a) Unternehmerische Beteiligung
Bei positiver Entwicklung der wirtschaftlichen 
Rahmendaten können die prognostizierten 
Ergebnisse für den Investor übertroffen werden. 
Das gilt beispielsweise bei höheren Einstrahlungs-
werten oder niedrigeren Betriebskosten.

b) Erneuerbare-Energie-Gesetz
Das novellierte EEG sichert die Vergütung über 
20 Jahre. Hinsichtlich der Vergütung des einge-
speisten Solarstromes besteht somit für die Anle-
ger ein hohes Maß an Planungssicherheit.

c) Erfolgsabhängige Vergütung für die 
SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH
Die SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH 
übernimmt die kaufmännische und technische 
Betriebsführung. Die Vergütung für diese Dienst-
leistungen ist erfolgsabhängig strukturiert. 

Die SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH 
erhält bei Jahreserträgen über dem prognosti-
zierten Wert von 1050 kWh/ kWp einen Bonus 
von 30 % des Jahresmehrertrags. 

Das Inbetriebnahmejahr ist von dieser Regelung 
ausgeschlossen. Aufgrund der umfangreicheren 
Geschäftführertätigkeit im Inbetriebnahmejahr 
liegt die Vergütung pauschal bei 2000 EUR.

Als Beispiel: Im Supersommerjahr 2003 wurden 
Erträge von bis 1250 kWh/ kWp erreicht. Das 
würde bei 30 kWp Nennleistung einen Energieer-
trag von 1250 kWh/ kWp * 30 kWp * 0,518 EUR = 
19.425 EUR bedeuten. 
Bonus = (1250 kWh - 1050 kWh) * 30 kWp * 0,518 
EUR = 3885 EUR * 0,3 = 1.165 EUR. 

d) Geringe technische Risiken
Ein großer Vorteil von Photovoltaikanlagen ist, 
dass sie keine beweglichen Teile enthalten und 
nur relativ geringen mechanischen Kräften aus-

gesetzt sind. Deshalb ist auch angesichts der 
geplanten langen Laufzeit die Wahrscheinlichkeit 
von technischen Problemen als sehr gering einzu-
stufen.

e) Sehr gute Planbarkeit des Cash-Flow
Insgesamt können Einnahmen aus Photovoltaik-
anlagen sehr gut prognostiziert werden. Das EEG 
sichert ein hohes Vergütungsniveau über 20 Jahre. 
Bei der Stadtwerke München GmbH als Abneh-
mer der elektrischen Energie handelt es sich um 
ein Unternehmen höchster Bonität. Schließlich 
wird im Gegensatz zu anderen geschlossenen 
Gesellschaften die Rendite ausschließlich aus den 
erwirtschafteten Cash-Flows erzielt und nicht aus 
einem abstrakten Verkaufserlös, der erst zukünf-
tig am Markt realisiert werden soll.

f) Infl ation
Es wurde für die Kosten eine Infl ation in Höhe von 
2 % p.a. angenommen.

2. Risiken der Beteiligung

Wesentliche Grundlagen für die geplanten Erträge 
aus Stromerzeugung sind die regionalen Energie-
einstrahlungswerte und der Performance-Ratio 
der Photovoltaikanlage. Der Performance-Ratio 
ist ein Maß für die Qualität der Anlage. Die lang-
fristige Sonneneinstrahlung kann deutlich von 
diesen Erfahrungswerten abweichen.

Auch wenn ein großer Teil der laufenden Kosten 
durch Verträge langfristig abgesichert ist, kön-
nen sie höher ausfallen als in der Ergebnispro-
gnose geplant.

Die aufgeführten Risiken können im Fall einer 
Realisierung alleine oder zusammen zu einem 
Misserfolg der Beteiligung bis hin zum Totalver-
lust des eingesetzten Kapitals führen.

Solarfonds sind unternehmerische Beteiligungen, 
die auch erhebliche Risiken enthalten können. Der 
wirtschaftliche Erfolg der Beteiligung kann über 
die gesamte Laufzeit nicht vorhergesagt werden 
und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
fest. Wenn die künftigen wirtschaftlichen, steu-
erlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
von den hier unterstellten Annahmen abwei-
chen, kann dies die Ertrags-, Liquiditäts- und 
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Wertentwicklung, insbesondere die Höhe der 
Auszahlungen an die Investoren, gegenüber den 
Prognosen erheblich verändern. Die folgenden 
Ausführungen sollen Investoren die Risiken ver-
deutlichen. Die aufgeführten Risiken können im 
Falle einer Realisierung alleine oder zusammen 
zu einem Misserfolg der Beteiligung bis hin zum 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

Da wir uns verpfl ichtet fühlen, auf mögliche Ent-
wicklungen dieser Investition deutlich hinzuwei-
sen, empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, dieses 
Kapitel sorgfältig zu lesen.

Wesentliche Punkte werden im Folgenden erläu-
tert. Als Anleger werden Sie jedoch nicht davon 
entbunden, sich - ggf. mit Hilfe geeigneter Berater 
- ein eigenständiges Urteil zu bilden, das Grund-
lage Ihrer Entscheidung sein kann.

a) Einstrahlungsverhältnisse
Der wirtschaftliche Erfolg der Betreibergesell-
schaft hängt vor allem von den Einstrahlungs-
verhältnissen am Standort und damit von der 
erzeugten Energiemenge der Solaranlagen sowie 
von der Vergütungshöhe ab. Die prognostizierten 
Entwicklungen und Ergebnisse können durch ver-
schiedene Faktoren negativ beeinfl usst werden.

Prognoseverfahren zum Strahlungspotenzial 
weisen grundsätzlich systematische Unzuläng-
lichkeiten auf, da die komplexen Verhältnisse in 
der Natur mit computergestützten Modellen 
nur unvollkommen abgebildet werden können. 
Darüber hinaus können die zugrunde gelegten 
Eingabedaten mit Ungenauigkeiten oder Fehlern 
behaftet sein. Deshalb bleibt das Ertragsrisiko 
eines der größten Risiken beim Betrieb von Solar-
anlagen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wit-
terungsbedingt in einzelnen Jahren die von 
der WM Photovoltaik GmbH prognostizierten 
Einstrahlungsdaten nicht erreicht werden. 
Ebenfalls könnten die Sicherheitsabschläge zu 
niedrig oder die Erträge zu hoch angesetzt wor-
den sein. Langfristige Klimaveränderungen und 
damit eine Änderung der globalen Strahlungs-
intensität sind ebenso nicht völlig auszuschlie-
ßen. 

b) Finanzierung
Die prospektierten Zinssätze für das Darlehen der 
Umweltbank entsprechen den Konditionen bei 
Prospektherausgabe. Bis zur Endfi nanzierungs-
zusage der Umweltbank besteht das Risiko einer 
Abweichung von den im Finanzierungsplan ange-
setzten Zinssätzen nach oben, da diese Zinssätze 
erst zum Zeitpunkt der Finanzierungszusage ver-
bindlich sind. Sollten die Darlehen nicht bewilligt 
werden, müssen andere Bankkredite in Anspruch 
genommen werden, deren Zinssätze voraussicht-
lich höher wären.

Die Zinssätze der Darlehen unterliegen einer Zins-
bindung. Am Ende der Zinsbindungsfrist besteht 
das grundsätzliche Risiko, dass eine Anschluss-
fi nanzierung nur zu einem höheren Zinssatz als 
den in der Prognoserechnung angenommenen 
4,2  p. a. möglich ist.

c) Anlagennutzungsgrad
Es könnte sein, dass eine niedrigere Performance-
Ratio für die Anlage erzielt wird als vom Herstel-
ler prognostiziert. Hierunter fallen beispielsweise 
höhere Verluste durch Missmatching, höhere Lei-
tungsverluste sowie ein eventuell geringerer Wir-
kungsgrad der Wechselrichter bzw. der Module. 
Darüber hinaus könnten Anlagenteile und sogar 
die gesamte Anlage ausfallen, was sich nega-
tiv auf die Rentabilität der Anlagen auswirken 
würde. Diese Risiken sind über die Betriebsun-
terbrechungsversicherung und die Leistungsga-
rantie der Hersteller gemildert. Der Schattenwurf 
von Bäumen und Gebäuden in der näheren Umge-
bung des Standortes der Solarstromanlage kann 
die Einstrahlung auf Generatorebene und damit 
auch den Ertrag erheblich mindern. Sollten durch 
heute nicht vorhersehbare Veränderungen in der 
Umgebung der Anlagen Verschattungsobjekte 
entstehen, könnte sich der prognostizierte Stro-
mertrag verringern. Ein geringerer Ertrag durch 
Verschattung wäre nicht durch vorhandene Versi-
cherungen gedeckt.

d) Technische Risiken
Photovoltaikanlagen sind durch den Betrieb nur 
geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt. 
Dennoch können sich bei einzelnen Teilen Mate-
rialermüdung und Verschleiß einstellen mit der 
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Folge, dass die Teile während der Betriebszeit 
repariert oder ausgetauscht werden müssen. 
Sollten die Kosten für die Instandhaltung der Pho-
tovoltaikanlage tatsächlich höher ausfallen als in 
der Ergebnisprognose berücksichtigt, würde sich 
das Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft ent-
sprechend reduzieren.

Die Photovoltaik ist im Vergleich mit anderen 
Industriebranchen noch eine junge Branche, die 
in den vergangen Jahren ein dynamisches Wachs-
tum erlebt hat. Grundsätzlich kann deshalb nicht 
ausgeschlossen werden, dass in den kommenden 
Jahren technische Probleme auftreten, die zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar 
sind. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, 
dass die tatsächliche Betriebsdauer hinter der 
kalkulierten Betriebsdauer von 20 Jahren zurück-
bleibt, da Photovoltaikanlagen dieser Größenord-
nung erst seit wenigen Jahren in Betrieb sind. In 
diesem Fall kann sich das Ergebnis der Beteiligung 
verschlechtern.

e)  Liquiditätsmangel aufgrund 
Ertragsschwankungen

Die Stromerträge werden aufgrund natürlicher 
Schwankungen nach Einschätzung der Ertrags-
gutachter um bis zu 10 % jährlich - in einzelnen 
Jahren auch mehr - vom prognostizierten Mittel-
wert abweichen. Auch wenn die Ertragsprogno-
sen im langjährigen Durchschnitt richtig sind, 
können sich so in einzelnen oder mehreren auf-
einander folgenden Jahren mit niedriger Sonnen-
einstrahlung Liquiditätsschwierigkeiten ergeben. 
In der Ergebnisprognose wurde eine Liquiditäts-
reserve berücksichtigt. 

f) Netzanschluss
Den Anschluss der Solaranlage an das Strom-
verteilungsnetz des Netzbetreibers Stadtwerke 
München GmbH regelt der Netzanschlussver-
trag. Die Netzbetreiber arbeiten in der Regel mit 
den allgemeinen Versorgungsbedingungen für 
Stromlieferungen (AVBEltV). Diese sehen weit-
reichende Haftungsbeschränkungen für den Fall 
vor, in dem der Netzbetreiber einen Vermögens-
schaden bei der Betreibergesellschaft verursacht. 
Die AVBEltV sehen eine Haftung nur dann vor, 
wenn einem vertretungsberechtigten Organ des 

Netzbetreibers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden kann. In einem solchen Fall 
wäre auch durch die Betriebsunterbrechung keine 
Einsatzleistung zu erwarten. Damit würden Still-
standszeiten als Folge von Störungen im Strom-
netz unmittelbar zu Einnahmeausfällen führen.

g) Einspeisevergütung
Das Gesetz über die Einspeisung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien in das öffentliche 
Netz (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) ist am 
01.04.2000 in Kraft getreten, und wurde im Jahr 
2004 novelliert. Das EEG verpfl ichtet die Energie-
versorgungsunternehmen (EVU), den von Solar-
anlagen erzeugten Strom abzunehmen und zu 
vergüten.

Mit der Stadtwerke München GmbH wurden Ein-
speiseverträge abgeschlossen, nach denen der 
Strom ab Inbetriebnahme der Anlage auf Basis 
EEG vergütet wird.

Nach der Vergütungsregelung des EEG müssen 
die Energieversorgungsunternehmen für den 
erzeugten Solarstrom auf Dachfl ächen mit einer 
Modulnennleistung bis 30 kWp mit 51,8 Ct. je 
Kilowattstunde bei einer Inbetriebnahme im Jahr 
2006 für das Jahr der Inbetriebnahme sowie für 
die folgenden 20 Jahre vergüten.

Die Rentabilität der Solaranlagen wird demnach 
durch das EEG gewährleistet. Würde das EEG 
wegfallen, könnte dies zu deutlich verringerten 
Vergütungssätzen und damit im schlimmsten 
Fall zum Totalverlust führen. Auch ist nicht gänz-
lich auszuschließen, dass das EEG in Zukunft als 
rechtswidrig eingestuft wird. Ebenfalls nicht 
auszuschließen ist, dass der Gesetzgeber die 
Vergütungssätze auch für bestehende Anlagen 
verringert. Beides könnte zu einer verringerten 
Einspeisevergütung und damit zu geringeren 
Erlösen führen.

Eine andere Bundesregierung wird für bereits in 
Betrieb genommene Anlagen den Kerngehalt des 
EEG voraussichtlich nicht antasten können. Durch 
die gesetzliche Festlegung der 20-jährigen Ver-
gütung hat der Gesetzgeber einen geschützten 
Vertrauenstatbestand geschaffen, welcher nicht 
ohne weiteres zurückgenommen werden kann. 
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Vertrauensschutz bedeutet, dass der Bürger auf 
eine bestimmte Rechtslage oder Entscheidung 
des Staates vertrauen kann. Dieser Grundsatz 
wird aus dem Verfassungsprinzip der Rechts-
sicherheit, in Verbindung mit dem Prinzip der 
Rechtsstaatlichkeit abgeleitet. Hiernach wird der 
Veränderung von Recht, auf dessen Bestehen 
sich der Bürger eingestellt hat, Grenzen gesetzt. 
Der Vertrauensschutz ergibt sich aus dem Eigen-
tumsschutz des Artikels 14 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit dem Rechtsstaatsgebots gemäß 
Artikel 20 des Grundgesetzes. Inhaltlich bedeu-
tet dies, dass der Gesetzgeber vorteilhafte Rege-
lungen, auf die sich der Einzelne eingestellt hat, 
nicht von einem Tag zum anderen nachteilig ver-
ändern darf.

Insgesamt ist ein Wegfall des EEG’s nach heutiger 
Erkenntnis sehr unwahrscheinlich, aber nicht 
gänzlich auszuschließen.

h) Restwert der Anlage
Der Prospektherausgeber geht davon aus, dass 
die Anlagen aufgrund der langen Lebensdauer 
der Module eine erwartete technische Nutzdauer 
von mindestens 20 Jahren haben. Wider Erwarten 
könnte es aber so sein, dass die Anlagen frühzei-
tig einen niedrigen Nutzungsgrad haben oder in 
Gänze ausfallen. Dies würde sowohl im Falle der 
Veräußerung der Anlagen als auch im Falle der 
Fortführung des Betriebes die Rentabilität der 
Beteiligung mindern. 
Siliziummodule sind voll recycelbar und aller 
nach aller Voraussicht auch nach 25 Jahren noch 
funktionsfähig. Der Hersteller die Solarfabrik AG 
gibt eine Leistungsgarantie von 25 Jahren auf 
mindestens 80 % der Modulnennleistung. Es wird 
somit davon ausgegangen, dass die Anlage nach 
20 Betriebsjahren noch einen Marktwert von 10 % 
des heutigen Neuwerts besitzt und einschließlich 
Rückbau mit 5% veräußert werden kann.

i) Zinserträge
Sollten die Zinserträge aufgrund der Abweichung 
des Liquiditätsbestandes oder des Zinssatzes 
gegenüber der Planungsprämissen niedriger sein 
als von der Gesellschaft prognostiziert, so könnte 
sich die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung ver-
schlechtern. Diese Position hat aber nur relativ 

geringfügige Auswirkungen auf die Gesamtwirt-
schaftlichkeit.

j) Betriebskosten
Die den Prognosen zugrunde liegenden Betriebs-
kosten beruhen auf den zu erwartenden Kosten. 
Um mögliche Preissteigerungen zu berücksich-
tigen, wurde bei allen Ausgaben pauschal eine 
allgemeine Kostensteigerung von 2 % angenom-
men. Abweichungen können ggf. zu einer Ver-
schlechterung des wirtschaftlichen Ergebnisses 
des Gesellschaft führen.

k) Wartung und Instandhaltung 
In der Prognoserechnung ist ein jährlicher Betrag 
für Reparaturen einkalkuliert. Falls keine Repa-
raturen anfallen, wird der Betrag in eine Rück-
stellung eingestellt. Bei gravierenden Mängeln, 
insbesondere bei erhöhtem Verschleiß, könnten 
diese Mängel eventuell nicht voll ausreichend 
sein. Gegebenenfalls stünden dann weniger Mit-
tel für Ausschüttungen an die Gesellschafter zur 
Verfügung. Es existieren jedoch Leistungsgaran-
tien auf die Solarfabrikmodule für 20 Jahre.

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit ist generell 
auch ein wirtschaftlicher Totalschaden nicht völ-
lig auszuschließen, da die Versicherungen etwa 
Schäden durch Materialermüdung und Verschleiß 
nicht tragen. 

l) Moduldegradation
Die Moduldegradation (nachlassende Leistung 
der Photovoltaik-Module im Zeitablauf) kann tat-
sächlich höher ausfallen als in der Prognoserech-
nung angenommen.

m) Versicherungen
Zur Absicherung der Betriebsrisiken ist die Anlage 
umfassend versichert. Es wird eine Photovoltaik-
versicherung (Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub 
oder Plünderung, Bedienungsfehler, Ungeschick-
lichkeit, Fahrlässigkeit, Überspannung, Induk-
tion, Kurzschluss, Brand, Blitzschlag, Explosion, 
sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder 
Implosion (einschließlich der Schäden durch 
Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Abhan-
denkommen infolge dieser Ereignisse), Wasser, 
Feuchtigkeit, Überschwemmung, Vorsatz Drit-
ter, Sabotage, Vandalismus, höhere Gewalt, Kon-
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struktions-, Material- oder Ausführungsfehler), 
zudem eine Betriebsunterbrechungs- und Haft-
pfl ichtversicherungen abgeschlossen. Die Gesell-
schaft hat einen Selbstbehalt pro Schadensfall zu 
tragen. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass Prä-
mien steigen oder die Versicherungen einzelne 
Leistungen vom Versicherungsschutz ausneh-
men. Die Betreibergesellschaft haftet als Eigentü-
merin der Photovoltaikanlage Dritten gegenüber 
für Schäden, die aus dem Betrieb oder aus der 
unsachgemäßen Verwendung (Verschuldenshaf-
tung) resultieren können.

n) Pacht
Die SOLAR Strombeteiligungsanlage Seidlbreite 
GmbH & Co. KG erhält das Dach pachtfrei zur 
Nutzung durch die Landeshauptstadt München 
für einen Zeitraum von 20 Jahren.
Näheres regelt der Gestattungsvertrag mit der 
Stadt München.

o) Anlagenrückbau
Für den Abbau der Anlagen wird in der Wirtschaft-
lichkeitsrechnung keine Rückstellung berück-
sichtigt, da die SOLAR Strombeteiligungsanla-
gen GmbH anbietet, die Anlagen zum 31.12.2026 
zurückzunehmen. Falls dieses Angebot nicht 
umgesetzt wird, müsste von der Gesellschaft am 
Ende der Nutzungsdauer ein Betrag für den Rück-
bau der Anlagen aufgebracht werden.

3. Allgemeine Risiken

a) Haftungsrisiken
Die Haftung der Kommanditisten ist grundsätz-
lich auf die im Handelsregister eingetragene Kom-
manditeinlage beschränkt. Entsteht durch die Aus-
schüttungen an die Kommanditisten allerdings 
ein negatives Kapitalkonto (Einlage plus kumu-
lierte Gewinne abzgl. kumulierte Verluste abzgl. 
kumulierte Ausschüttungen), so lebt die Haftung 
in Höhe des (zuviel) ausgezahlten Betrages wie-
der auf. Die Gesellschafterversammlung hat die 
Möglichkeit, z.B. bei wirtschaftlichen Schwierig-
keiten der KG, mit 2/3-Mehrheit über eine Kapi-
talerhöhung der Gesellschaft zu beschließen. Es 
besteht für die Kommanditisten das Recht, aber 
nicht die Pfl icht, sich an einer Kapitalerhöhung 
entsprechend ihrer Kapitalquote zu beteiligen. 

b) Beherrschender Einfl uss
Sollte die Platzierungsgarantie in Anspruch 
genommen werden oder werden sehr hohe 
Beteiligungssummen durch einzelne Investoren 
gezeichnet, so könnte der Garant oder ein ein-
zelner Investor eine Stimmenmehrheit erhalten 
und damit einen beherrschenden Einfl uss auf die 
Gesellschaft ausüben.

c) Interessenkonfl ikte von Vertragspartnern
Die SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH ist 
für die technische und kaufmännische Betriebs-
führung verantwortlich. Es besteht personelle und 
gesellschaftsrechtliche Verfl echtungen mit der 
Anlagenlieferantin und der Gewährleistungsge-
berin der WM Photovoltaik GmbH. Grundsätzlich 
besteht insofern das Risiko, dass die SOLAR Strom-
beteiligungsanlagen GmbH aufgrund dieser Ver-
fl echtungen im Fall von Interessenkonfl ikten zwi-
schen der Gesellschaft und der WM Photovoltaik 
GmbH ihr Handeln als Betriebsführerin an den 
Interessen ihrer Komplementärin orientiert.

d) Steuerliches Risiko
Das Steuerrecht unterliegt ständigen Verän-
derungen. Aus diesem Grund kann das darge-
stellte Ergebnis der Gesellschafter aufgrund von 
Gesetzesänderungen, Änderungen der Recht-
sprechung oder anderer Auffassungen der 
Finanzverwaltung beeinfl usst werden. Auch ist 
nicht auszuschließen, dass die Finanzverwaltung 
teilweise der steuerlichen Auffassung der Gesell-
schaft nicht folgt und sich daraus für den Anle-
ger nachteilige Folgen ergeben. Es muss darauf 
hingewiesen werden, dass bei der Berechnung 
der fi nanziellen Auswirkungen für den Komman-
ditisten davon ausgegangen wurde, dass die-
ser den steuerlichen Totalgewinn erzielt. Sollte 
dies nicht der Fall sein (z.B. durch eine zu hohe 
Fremdfi nanzierung seines Kommanditanteils), 
könnte dies erhebliche nachteilige Folgen für den 
Kommanditisten haben. Außerdem könnte die 
Finanzverwaltung eine längere Nutzungsdauer 
der Solaranlagen zugrunde legen. Dies würde zu 
höheren steuerlichen Ergebnissen führen. Eine 
Betriebsprüfung der Beteiligungsgesellschaft hat 
noch nicht stattgefunden. Eine Haftung für die 
steuerliche Konzeption kann daher vom Heraus-
geber nicht übernommen werden.
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Der Gesetzgeber hat mit Wirkung vom 12.11.2005 
die Einführung einer Verlustabzugsbeschränkung 
für Steuerstundungsmodelle eingeführt. Sollte 
die Verlustabzugsbeschränkung auf dieses Betei-
ligungsangebot Anwendung fi nden, führt dies 
nur zu geringen negativen Auswirkungen auf 
die Nachsteuerrendite, da aufgrund der linearen 
Abschreibung nur geringe steuerliche Anfangs-
verluste zu erwarten sind. 

e) Fremdfi nanzierung des Gesell-
schaftsanteils durch den Anleger
Darlehenszinsen und Tilgungsraten zur Anteils-
fi nanzierung sind auch dann zu bedienen, wenn 
die Ausschüttungen geringer als prognostiziert 
ausfallen sollten. Auch in steuerlicher Hinsicht 
(Überschusserzielungsabsicht) können mit der 
Anteilsfi nanzierung besondere Risiken verbun-
den sein.

f) Insolvenz wesentlicher Vertragspartner
Sollten wesentliche Vertragspartner in Kon-
kurs gehen, besteht das Risiko, dass vereinbarte 
Leistungen nicht mehr erbracht werden oder nur 
zu höheren Kosten eingekauft werden können. 
Die Rentabilität der Investition kann sich in einem 
solchen Fall deutlich verschlechtern. Derzeit lie-
gen keine Hinweise auf wesentliche Schwierig-
keiten wichtiger Projektpartner vor.

g) Fungibilität der Beteiligung
Die Beteiligung an der Gesellschaft ist grundsätz-
lich auf bestimmte Dauer angelegt. Ein veräuße-
rungswilliger Anleger kann jedoch – nach Zustim-
mung der Komplementärin – während der Laufzeit 
seiner Beteiligung mit Wirkung zum Schluss eines 
Geschäftsjahres auf einen Dritten übertragen. 
Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass für
Kommanditbeteiligungen keine Börse und auch 
kein anderer organisierter Zweitmarkt existiert. Es 
ist daher nicht unwahrscheinlich, dass bei einem 
vorzeitigen Veräußerungswunsch kein Käufer 
gefunden werden kann, der bereit ist, die Beteili-
gung zu einem angemessenen Preis zu überneh-
men. 

h) Erfüllung von Verträgen
Grundsätzlich können geschlossene Verträge spä-
ter angefochten werden oder Rechtsansprüche 
nicht durchsetzbar sein.

4.  Erläuterung der Ertrags- und 
Liquiditätsprognose 

a) Stromerlöse
Die Stromerlöse ergeben sich aus den prognosti-
zierten Nettoenergieertrag der Photovoltaikan-
lage und der durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) geltenden Vergütungshöhe und 
Vergütungsdauer. Auf Basis der Erfahrungswerte 
ergibt sich ein Nettoenergieertrag von jährlich 
von 1050 kWh/ kWp. Die Einspeisevergütung 
beträgt nach dem EEG für Aufdachanlagen bis 
30 kWp 51,8 Cent je Kilowattstunde für 20 Jahre 
zzgl. der Monate des Inbetriebnahmejahres. Ins-
gesamt ergeben sich auf Basis dieser Daten die 
jährliche Stromerlöse in Höhe von ca. 16.000 EUR 
Euro

b) Zinserträge 
Diese Position enthält die Zinserträge der Betrei-
bergesellschaft durch die Liquiditätsreserve, die 
zur Abfederung von Liquiditätsschwankungen 
gebildet wird. Dabei wird ein Zinssatz von nomi-
nal 2,5 % p. a. angenommen. Ein Großteil der Liqui-
ditätsreserve dient der Absicherung des Kapital-
dienstes gegenüber der Bank und wird dieser als 
Sicherheit abgetreten. 

c) Veräußerungserlös
Verkauferlös am Ende der 20 jährigen Laufzeit

d) Versicherungen
Für die Photovoltaikanlage hat die Betreibergesell-
schaft eine Photovoltaik Allgefahrenversicherung 
mit Betriebunterbrechungsrisiko abgeschlossen. 
Durch diese Versicherung werden Sachschäden 
durch Fremdeinwirkung und Diebstahl sowie die 
daraus folgenden Ertragsverluste abgesichert. 
Darüber hinaus hat die Betreibergesellschaft eine 
Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen. 

e) Überwachung und Instandhaltung
Es werden pro Jahr 200 EUR für Überwachung 
und Instandhaltung zurückgelegt.

f) Pacht
Für die Nutzung der Dachfl ächen entstehen der 
Betreibergesellschaft keine Pachtkosten, da die 
Stadt München die Dachfl äche für 20 Jahre unent-
geltlich zur Verfügung stellt.
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g) Kaufmännische Geschäfts-
führung und Verwaltung
Hier wird die erfolgsabhängige Vergütung für 
die kaufmännische Geschäftsführung und die 
laufende Verwaltung berücksichtigt in Höhe von 
1200 Euro p.a. Bei einer besseren Performance 
gibt es einen entsprechenden Bonus.

h) Jahresabschluss und Steuerberatung
Die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 
sowie die Betreuung in Veranlagungsverfahren 
und die laufende Buchhaltung erledigt die Euroka-
pital Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH.

i) Zinsaufwand
Der Posten enthält die an die Umweltbank zu 
entrichtenden Zinsen. Die Zahlungen erfolgen 
halbjährlich. In der Berechnung sind die unterjäh-
rigen Tilgungssätze berücksichtigt. Die genauen 
Zinssätze sind zum Zeitpunkt der Prospekther-
ausgabe noch nicht fi xiert, in der Prognose mit 
4,2 % kalkuliert.

j) Abschreibungen
Die Photovoltaikanlage wird im 2. Quartal 2006 in 
Betrieb genommen. Die Nettoinvestitionskosten 
werden als Anschaffungskosten aktiviert und 
entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen über 20 
Jahre linear abgeschrieben. Im Jahr des Betriebs-
beginns erfolgt eine zeitanteilige Abschreibung 
der Photovoltaikanlage.

k) Gewerbesteuer
Die Betreibergesellschaft unterliegt der Gewer-
besteuer. Als Personengesellschaft steht ihr nach 
§ 11 Abs. 1 GewStG ein Freibetrag von jährlich € 
24.500,-- zur Verfügung. 

l) Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft
Hier wird das Ergebnis der Beteiligungsgesell-
schaft als Saldo der Erträge und Aufwendungen 
ausgewiesen.

m)  Liquiditätsprognose der Betei-
ligungsgesellschaft

Die Liquiditätsrechnung bildet den Verlauf der 
jährlichen Zahlungsströme als Saldo der Einzah-
lungen und Auszahlungen ab. 

n) Liquiditätsüberschuss
Liquiditätsüberschuss der Gesellschaft p.a. 

o) Tilgung
Tilgungsrate für Abzahlung p.a. 

p) Ausschüttung
Bei dieser Position handelt es sich um geplante 
und nach der vorliegenden Prognoserechnung 
mögliche Ausschüttungen unter Berücksichti-
gung einer notwendigen Liquiditätsreserve. Über 
die Höhe der Ausschüttung beschließt die Gesell-
schaft.  Die Betreibergesellschaft beabsichtigt ab 
2007 bei prognosegemäßer Entwicklung jeweils 
zum Jahresende Ausschüttungen von 10 % des 
Eigenkapitals vorzunehmen.

q) Zuführung Liquiditätsreserve
Die Position spiegelt den jährlichen Saldo der Ein-
zahlungen und Auszahlungen wieder und zwar 
nach Abzug der Ausschüttungen und Tilgung. 

r) Liquiditätsreserve
Betrag der Liquiditätsreserve der Gesellschaft. 

5. Zusammenfassung

Das Ergebnis dieser Investition wird durch die 
folgenden Faktoren wesentlich beeinfl usst. 
1. Einstrahlungsverhältnisse; 2. Zinsniveau; 3. Tech-
nische Risiken; 4. Betriebskosten; 5. Steuerliche 
Rahmenbedingungen

Die Berechnung dieses Beteiligungsangebotes basiert 
auf abgeschlossenen Verträgen sowie auf Pro-
gnosen, die ihrerseits auf Erfahrungen und Erwar-
tungen der beteiligten Partner beruhen. Es besteht 
jedoch das Risiko, dass sich z.B. durch Marktverän-
derungen die Rahmenbedingungen für die Beteili-
gungsgesellschaften verändern. Alle Abweichungen 
von den Planzahlen können demzufolge das Ergeb-
nis dieser Beteiligung negativ beeinfl ussen.

Dieses Beteiligungsangebot ist demzufolge nur 
für Anleger geeignet, die Teile ihres Vermögens 
in eine unternehmerische Beteiligung investie-
ren möchten und die den bei einem unerwartet 
schlechten Verlauf eintretenden Verlust, ggfl s. 
auch einen Totalverlust, in Kauf nehmen kön-
nen. Anlegern wird daher empfohlen, sich vor 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung von einem 
fachkundigen Dritten, z.B. einem Rechtsanwalt 
oder Steuerberater ihres Vertrauens, beraten zu 
lassen.



Laufzeit Pos. ab 1.05.06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Summen

Ergebnisplan/Progonose

Einnahmen durch Stromerlöse

Stromerlöse 01 10152,00 16317,00 16317,00 16317,00 16317,00 15990,66 15990,66 15990,66 15990,66 15664,32 15664,32 15664,32 15664,32 15664,32 15664,32 15337,98 15337,98 15337,98 15337,98 15337,98 15337,98 325396,44

Zinserträge 02 0,00 171,63 334,72 375,94 413,90 451,44 472,30 500,09 527,42 554,04 563,61 579,74 594,99 609,15 622,14 633,92 628,11 628,31 627,08 624,17 619,50 10532,18

Veräußerungserlös 03 7500,00

Summe Einnahmen 04 10152,00 16488,63 16651,72 16692,94 16730,90 16442,01 16462,96 16490,75 16518,08 16218,36 16227,93 16244,06 16259,31 16273,47 16286,46 15971,90 15966,09 15966,29 15965,06 15962,15 23457,48 343428,62

Ausgaben/ Aufwände 05

Versicherungen 06 200,00 600,00 612,00 624,24 636,72 649,46 662,45 675,70 689,21 703,00 717,06 731,40 746,02 760,95 776,16 791,69 807,52 823,67 840,14 856,95 874,09 14778,42

Überwachung und Instandhaltung 07 0,00 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82 225,23 229,74 234,33 239,02 243,80 248,67 253,65 258,72 263,90 269,17 274,56 280,05 285,65 291,36 4859,47

Pacht 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geschäftsführung und Verwaltung 09 2000,00 1200,00 1224,00 1248,48 1273,45 1298,92 1324,90 1351,39 1378,42 1405,99 1434,11 1462,79 1492,05 1521,89 1552,33 1583,37 1615,04 1647,34 1680,29 1713,90 1748,17 31156,84

Jahresabschluss und Steuerberatung 10 1000,00 700,00 714,00 728,28 742,85 757,70 772,86 788,31 804,08 820,16 836,56 853,30 870,36 887,77 905,52 923,64 942,11 960,95 980,17 999,77 1019,77 18008,16

Rückstellungen 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zinsaufwand 12 2513,87 4115,53 3973,39 3825,27 3670,93 3510,11 3342,53 3167,92 2985,97 2796,38 2598,83 2392,98 2178,49 1954,98 1722,09 1479,42 1226,56 963,07 688,52 402,44 104,34 49613,64

Sonderabschreibung §7g EStG 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abschreibung 13 5000,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 2500,00 150000,00

Summe Ausgaben/ Aufwand 14 10713,87 14315,53 14227,39 14134,35 14036,19 13932,68 13823,55 13708,56 13587,42 13459,86 13325,58 13184,27 13035,60 12879,24 12714,83 12542,01 12360,40 12169,59 11969,17 11758,70 6537,73 268416,53

Ergebnis Beteiligungsgesellschaft vor Steuern 15 -561,87 2173,10 2424,33 2558,59 2694,70 2509,42 2639,40 2782,20 2930,65 2758,50 2902,35 3059,79 3223,71 3394,23 3571,63 3429,88 3605,68 3796,69 3995,88 4203,44 16919,75 75012,08

Steuersatz Gewerbesteuer 16 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnis Beteiligungsgesellschaft nach Steuern 17 -561,87 2173,10 2424,33 2558,59 2694,70 2509,42 2639,40 2782,20 2930,65 2758,50 2902,35 3059,79 3223,71 3394,23 3571,63 3429,88 3605,68 3796,69 3995,88 4203,44 16919,75 75012,08

Liquiditätsprognose der Beteiligungsgesellschaft

Liquiditätsüberschuss 18 4438,13 9673,10 9924,33 10058,59 10194,70 10009,42 10139,40 10282,20 10430,65 10258,50 10402,35 10559,79 10723,71 10894,23 11071,63 10929,88 11105,68 11296,69 11495,88 11703,44 19419,75 225012,08

Tilgung 19 2011,10 3384,47 3526,61 3674,73 3829,07 3989,89 4157,47 4332,08 4514,03 4703,62 4901,17 5107,02 5321,51 5545,02 5777,91 6020,58 6273,44 6536,93 6811,48 7097,56 2484,32 100000,00

Ausschüttung 20 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 30012,09 125012,09

Ausschüttung in % vom Eigenkapital 21 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10, 00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 60,02% 250,02%

Zuführung Liquiditätsreserve 22 2427,03 1288,63 1397,72 1383,86 1365,63 1019,53 981,94 950,12 916,63 554,88 501,18 452,77 402,20 349,21 293,72 -90,70 -167,76 -240,23 -315,60 -394,12 -13076,66 0,00

Liquiditätsreserve 23 2427,03 3715,66 5113,38 6497,24 7862,87 8882,41 9864,35 10814,46 11731,09 12285,97 12787,15 13239,92 13642,13 13991,34 14285,06 14194,36 14026,61 13786,37 13470,78 13076,66 0,00

Restschuld 24 97988,90 94604,43 91077,82 87403,09 83574,02 79584,13 75426,66 71094,58 66580,55 61876,94 56975,77 51868,75 46547,24 41002,22 35224,31 29203,73 22930,29 16393,36 9581,89 2484,32 0,00

Abschreibung/ Restwert 25 145000,00 137500,00 130000,00 122500,00 115000,00 107500,00 100000,00 92500,00 85000,00 77500,00 70000,00 62500,00 55000,00 47500,00 40000,00 32500,00 25000,00 17500,00 10000,00 2500,00 0,00

6.  Ertrags/ Liquiditätsprognose SOLAR Strombeteiligungsanlage  

Seidlbreite GmbH & Co. KG mit 2/3 Fremd und 1/3 Eigenkapital

Werte der Photovoltaikanlage

Investition EUR / Netto 150000,00  1)

EUR Preis pro kWp 5000,00  2)

Anlagenleistung kWp 30,00  3)

Ertragfaktor  1,05  4)

Ertrag im Jahr in kWh 31500,00  5)

Vergütung pro kWh 0,518  6)

EUR -Ertrag im Jahr 16317,00  7)

Fremdkapital/Eigenkapital

Darlehnssumme 100000,00

Zins Nominal 4,2

Zinsfestschreib. 20

Tilgung 3,3

Rate pro Jahr 7500

Zins Solarkonto konserv. 2,5

Eigenkapital 50000,00

Wirkungsgradverlust 

nach 5 Jahren in % 98

nach 10 Jahren in % 96

nach 15 Jahren in % 94

Abschreibung

5 Prozent über 20 Jahre 10

Gewerbesteuersatz 0

Steuersatz 0



Laufzeit Pos. ab 1.05.06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Summen

Ergebnisplan/Progonose

Einnahmen durch Stromerlöse

Stromerlöse 01 10152,00 16317,00 16317,00 16317,00 16317,00 15990,66 15990,66 15990,66 15990,66 15664,32 15664,32 15664,32 15664,32 15664,32 15664,32 15337,98 15337,98 15337,98 15337,98 15337,98 15337,98 325396,44

Zinserträge 02 0,00 171,63 334,72 375,94 413,90 451,44 472,30 500,09 527,42 554,04 563,61 579,74 594,99 609,15 622,14 633,92 628,11 628,31 627,08 624,17 619,50 10532,18

Veräußerungserlös 03 7500,00

Summe Einnahmen 04 10152,00 16488,63 16651,72 16692,94 16730,90 16442,01 16462,96 16490,75 16518,08 16218,36 16227,93 16244,06 16259,31 16273,47 16286,46 15971,90 15966,09 15966,29 15965,06 15962,15 23457,48 343428,62

Ausgaben/ Aufwände 05

Versicherungen 06 200,00 600,00 612,00 624,24 636,72 649,46 662,45 675,70 689,21 703,00 717,06 731,40 746,02 760,95 776,16 791,69 807,52 823,67 840,14 856,95 874,09 14778,42

Überwachung und Instandhaltung 07 0,00 200,00 204,00 208,08 212,24 216,49 220,82 225,23 229,74 234,33 239,02 243,80 248,67 253,65 258,72 263,90 269,17 274,56 280,05 285,65 291,36 4859,47

Pacht 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geschäftsführung und Verwaltung 09 2000,00 1200,00 1224,00 1248,48 1273,45 1298,92 1324,90 1351,39 1378,42 1405,99 1434,11 1462,79 1492,05 1521,89 1552,33 1583,37 1615,04 1647,34 1680,29 1713,90 1748,17 31156,84

Jahresabschluss und Steuerberatung 10 1000,00 700,00 714,00 728,28 742,85 757,70 772,86 788,31 804,08 820,16 836,56 853,30 870,36 887,77 905,52 923,64 942,11 960,95 980,17 999,77 1019,77 18008,16

Rückstellungen 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zinsaufwand 12 2513,87 4115,53 3973,39 3825,27 3670,93 3510,11 3342,53 3167,92 2985,97 2796,38 2598,83 2392,98 2178,49 1954,98 1722,09 1479,42 1226,56 963,07 688,52 402,44 104,34 49613,64

Sonderabschreibung §7g EStG 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abschreibung 13 5000,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 2500,00 150000,00

Summe Ausgaben/ Aufwand 14 10713,87 14315,53 14227,39 14134,35 14036,19 13932,68 13823,55 13708,56 13587,42 13459,86 13325,58 13184,27 13035,60 12879,24 12714,83 12542,01 12360,40 12169,59 11969,17 11758,70 6537,73 268416,53

Ergebnis Beteiligungsgesellschaft vor Steuern 15 -561,87 2173,10 2424,33 2558,59 2694,70 2509,42 2639,40 2782,20 2930,65 2758,50 2902,35 3059,79 3223,71 3394,23 3571,63 3429,88 3605,68 3796,69 3995,88 4203,44 16919,75 75012,08

Steuersatz Gewerbesteuer 16 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ergebnis Beteiligungsgesellschaft nach Steuern 17 -561,87 2173,10 2424,33 2558,59 2694,70 2509,42 2639,40 2782,20 2930,65 2758,50 2902,35 3059,79 3223,71 3394,23 3571,63 3429,88 3605,68 3796,69 3995,88 4203,44 16919,75 75012,08

Liquiditätsprognose der Beteiligungsgesellschaft

Liquiditätsüberschuss 18 4438,13 9673,10 9924,33 10058,59 10194,70 10009,42 10139,40 10282,20 10430,65 10258,50 10402,35 10559,79 10723,71 10894,23 11071,63 10929,88 11105,68 11296,69 11495,88 11703,44 19419,75 225012,08

Tilgung 19 2011,10 3384,47 3526,61 3674,73 3829,07 3989,89 4157,47 4332,08 4514,03 4703,62 4901,17 5107,02 5321,51 5545,02 5777,91 6020,58 6273,44 6536,93 6811,48 7097,56 2484,32 100000,00

Ausschüttung 20 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 30012,09 125012,09

Ausschüttung in % vom Eigenkapital 21 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10, 00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 60,02% 250,02%

Zuführung Liquiditätsreserve 22 2427,03 1288,63 1397,72 1383,86 1365,63 1019,53 981,94 950,12 916,63 554,88 501,18 452,77 402,20 349,21 293,72 -90,70 -167,76 -240,23 -315,60 -394,12 -13076,66 0,00

Liquiditätsreserve 23 2427,03 3715,66 5113,38 6497,24 7862,87 8882,41 9864,35 10814,46 11731,09 12285,97 12787,15 13239,92 13642,13 13991,34 14285,06 14194,36 14026,61 13786,37 13470,78 13076,66 0,00

Restschuld 24 97988,90 94604,43 91077,82 87403,09 83574,02 79584,13 75426,66 71094,58 66580,55 61876,94 56975,77 51868,75 46547,24 41002,22 35224,31 29203,73 22930,29 16393,36 9581,89 2484,32 0,00

Abschreibung/ Restwert 25 145000,00 137500,00 130000,00 122500,00 115000,00 107500,00 100000,00 92500,00 85000,00 77500,00 70000,00 62500,00 55000,00 47500,00 40000,00 32500,00 25000,00 17500,00 10000,00 2500,00 0,00

1) gewünschte Investitionssumme auch abhägig von der Dachfläche und Modulwirkungsgrad

2) Investitionskosten pro 1 kWp

3) Modulleistung in Wattpeak unter Laborbedingungen

4) Dieser Faktor gibt an, welcher Energieertrag im Verhältnis der Modulleistung werden kann. Diese Größe ist für die Wirtschaftlichkeit der Anlage sehr 

 entscheident. Der Faktor basiert auf Erfahrungswerten und setzt voraus, dass die Anlage ohne Beeinträchtigungen arbeitet.

5) Jahresenergieertrag

6) Einspeisevergütung im Jahr 2006 bis 30 kWh 0,518 EUR/kWh 

7) Jahresertrag in EUR
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IV. STEUERLICHE GRUNDLAGEN
Im Folgenden sollen einige wichtige steuer-
lichen Gesichtspunkte erläutert werden, die bei 
einer Beteiligung einer Betreibergesellschaft von 
Bedeutung sind. Zur individuellen Klärung, wel-
che steuerlichen Auswirkungen eine Beteiligung 
hat, empfehlen wir, den Rat eines fachkundigen 
steuerlichen Beraters einzuholen. Die steuerliche 
Konzeption des vorliegenden Beteiligungsange-
botes beruht auf den Steuergesetzen, den Ver-
waltungsauffassungen unter Berücksichtigung 
der dazu ergangenen Schreiben des Bundesmi-
nisterium für Finanzen und der veröffentlichten 
Rechtssprechung zum Zeitpunkt der Prospekter-
stellung. 

Die endgültige Anerkennung der prognosti-
zierten steuerlichen Ergebnisse ist jedoch dem 
fi nanzamtlichen Steuerveranlagungsverfahren 
sowie der abschließenden steuerlichen Außen-
prüfung vorbehalten. 

Von den Prospektherausgebern kann keine 
Gewähr dafür übernommen werden, dass die der-
zeit geltenden Steuergesetze, die Auffassungen 
der Finanzverwaltung sowie die Steuerrechtsspre-
chung unverändert fortbestehen. Eine Haftung 
für die Anerkennung der steuerliche Konzeption 
im Ganzen oder in Teilen durch die Finanzverwal-
tung kann daher nicht übernommen werden.

1. Einkunftsart und Mitunternehmerstellung 

Die Gesellschafter beteiligen sich als Komman-
ditisten an der SOLAR Strombeteiligungsanlage 
Seidlbreite GmbH & Co. KG. Unternehmensge-
genstand ist der Betrieb der Photovoltaikanlage 
an der Seidlbreite zur Energieerzeugung. Die 
erzeugte Energie wird an Dritte zur Erzielung 
von Gewinnen verkauft, womit eine gewerbliche 
Tätigkeit begründet wird (§ 15 Abs. 2 EStG). Die 
Betreibergesellschaft ist aufgrund der Mitunter-
nehmerschaft der Kapitalgesellschaft als allein 
haftende und zur Geschäftsführung befugte 
Komplementärin gewerblich geprägt (§ 15 Abs. 3 
Nr. 2 EStG).

Nach Auffassung der Prospektherausgeberin 
erzielen die Kommanditisten aus ihrer Beteiligung 

an der Betreibergesellschaft als Mitunternehmer 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 Abs. 1 
Nr. 2 EStG, da die Anleger am Gewinn und Verlust 
sowie an den stillen Reserven der Betreibergesell-
schaft beteiligt sind (Mitunternehmerrisiko) und 
ihre Mitspracherechte den für Kommanditisten 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Mitun-
ternehmerinitiative) entsprechen.

2. Zurechnung der Einkünfte

Die Betreibergesellschaft selbst ist nicht einkom-
mensteuerpfl ichtig. Entsprechend § 180 Abs. 1 
Nr. 2 AO wird das jeweilige Jahresergebnis der 
Betreibergesellschaft einheitlich und gesondert 
durch die Finanzverwaltung festgestellt und den 
einzelnen Kommanditisten anteilig zugerechnet. 
Dies geschieht durch einen s. g. Feststellungsbe-
scheid, welcher die auf die einzelnen Komman-
ditisten entfallenden Anteile am Ergebnis der 
Betreibergesellschaft unter Berücksichtigung der 
Sonderbetriebsausgaben der einzelnen Komman-
ditisten enthält. Die Einkünfte unterliegen beim 
Anleger seiner persönlichen Einkommensteuer 
und damit seiner persönlichen Einkommensteu-
erprogression. Daraus folgt, dass Verluste der 
Betreibergesellschaft zu einer Minderung des zu 
versteuernden Einkommens der Kommanditisten 
führen. Erzielt die Betreibergesellschaft Gewinne, 
erhöht dies das zu versteuernde Einkommen der 
Anleger. 

Sollen die zu erwartenden steuerlichen Ergebnisse 
der Betreibergesellschaft bereits bei Einkommen-
steuervorauszahlungen des Kommanditisten 
berücksichtigt werden, muss dieser bei seinem 
zuständigen Wohnsitzfi nanzamt die Anpassung 
der Vorauszahlung unter Hinweis auf die Beteili-
gung beantragen.

Voraussetzung für die Anerkennung der steuer-
lichen Ergebnisse durch die Finanzverwaltung ist, 
dass sowohl auf der Ebene der Betreibergesellschaft 
als auch auf der Ebene jedes einzelnen Anlegers 
eine Mehrung des Betriebsvermögens angestrebt 
wird (Gewinnerzielungsabsicht). Nach der Rechts-
sprechung des Bundesfi nanzhofes muss hierzu die 
Summe aller steuerlichen Jahresergebnisse über 
die Gesamtlaufzeit positiv sein (Totalgewinn). Bei 
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dem vorliegenden Beteiligungsangebot wird auf 
der Ebene der Anleger im Prognosezeitraum ein 
positives steuerliches Ergebnis unter Berücksichti-
gung ihrer Veräußerungsgewinne erreicht, soweit 
bei diesen keine wesentlichen Sonderbetriebsaus-
gaben anfallen. Veräußert ein Anleger seine Betei-
ligung vor Erzielung eines Totalgewinns, muss er 
unter Umständen mit einer besonderen Überprü-
fung seiner Einkunftserzielungsabsicht durch die 
Finanzverwaltung rechnen.

3. Einkunfts- und Gewinnermittlung

Die Betreibergesellschaft ermittelt ihre Gewinne 
gemäß § 5 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 EStG  durch 
Betriebsvermögensvergleich. Gewinn ist danach 
der Unterschiedbetrag zwischen dem Betriebs-
vermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und 
dem Betriebsvermögen am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres, korrigiert um Ent-
nahmen und Einlagen der Kommanditisten. Die 
Betreibergesellschaft erzielt Einnahmen aus der 
Stromeinspeisung sowie Zinseinnahmen. Es ent-
stehen auch laufende Finanzierungs- und Betriebs-
kosten (z.B. Darlehenzinsen, Reparatur und War-
tung, Pacht) und die Kosten der Verwaltung der 
Betreibergesellschaft (z.B. Betriebsführung und 
Geschäftsbesorgung, Haftungsvergütung) sowie 
sonstige Ausgaben (z.B. Versicherungen). Neben 
den Einnahmen und Ausgaben, die auf der Ebene 
der Betreibergesellschaft anfallen, werden auch 
Ausgaben, die dem Gesellschafter im Zusammen-
hang mit seiner Beteiligung entstehen (sog. Son-
derbetriebsausgaben) berücksichtigt. 

4. Ergebnisverteilung

Die Beteiligung der Gesellschafter am Ergebnis 
soll nach dem Verhältnis ihrer festen Kapitalkon-
ten, sofern diese zum Bilanzstichtag eingezahlt 
sind, erfolgen.

Hiervon abweichend soll das Ergebnis des 
Geschäftsjahres 2006 bzw. zur Schließung der 
Gesellschaft durch Zuweisung von Vorabausschüt-
tungen so verteilt werden, dass alle zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten beitretenden Gesell-
schafter am Gewinn und Verlust in gleicher Höhe 
im Verhältnis ihrer Kapitaleinlage partizipieren.

Aufgrund des BFH-Urteils vom 17.03.1987, BStBl 
II 1987 S 558, ist eine solche Gewinn- und Ver-
lustverteilungsabrede steuerlich anzuerkennen, 
wenn sie betrieblich veranlasst ist und der nach 
dem Beitritt eines jeden Kommanditisten im 
Geschäftsjahr erwirtschaftete Verlust hoch genug 
ist, um die diesem Kommanditisten zugerechne-
ten Anteile abzudecken.

5. Abschreibung (AfA)/Betriebsausgaben

In der Anfangsphase der Betreibergesellschaft 
entstehen geringe steuerliche Verluste (Anlauf-
verluste), die im Wesentlichen auf der Inanspruch-
nahme von Abschreibungen und auf Kosten, die 
steuerlich als sofort abzugsfähige Betriebsausga-
ben zu qualifi zieren sind, beruhen. 

Bei Solaranlagen handelt es sich um bewegliche 
abnutzbare Wirtschaftgüter des Anlagevermö-
gens, die nach den gesetzlichen Vorschriften der 
Absetzung für Abnutzung (AfA) abgeschrieben 
werden (§ 7 Abs. 1 und 2 EStG). Die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer von Solaranlagen 
beträgt nach den ab dem 01. Januar 2001 gültigen 
amtlichen AfA-Tabellen 20 Jahre. Auf diesen Zeit-
raum werden in der Prognoserechnung die Abset-
zungen für Abnutzung verteilt. Die Abschreibung 
der Solaranlagen erfolgt zeitanteilig linear (§ 
7 Abs. 1 EStG) ab Inbetriebnahme der Anlage. Es 
kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass 
seitens der Finanzbehörden eine längere Abschrei-
bungsdauer wegen einer möglichen längeren 
Nutzungsdauer angenommen werden könnte. 
Dies würde zu höheren steuerlichen Ergebnissen 
und zu einer höheren steuerlichen Belastung der 
Anleger führen. 

Aufgrund der eingeschränkten Verlustverrech-
nung von sog. Steuerstundungsmodellen ab dem 
12.11.2005 nimmt die Betreibergesellschaft keine 
Sonderabschreibungen gemäß § 7 g Abs. 1 EStG 
und keine degressive Abschreibung nach § 7 Abs. 
2 EStG in Anspruch. 

6. Sofort abzugsfähige Betriebsausgaben

Zu den Kosten, die steuerlich als sofort abzugs-
fähige Betriebsausgaben, von der Prospekthe-
rausgeberin in der Prognoserechnung angesetzt 
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wurden, gehören insbesondere die in der Investiti-
onsphase  entstehende Zinsaufwendungen, Geld-
beschaffungskosten, Bürgschafts- und Garantie-
gebühren der fi nanzierenden Bank. Grundlage 
für die steuerliche Behandlung der Kosten ist der 
am 20.10.2003 vom Bundesministerium für Finan-
zen veröffentlichte 5. Bauherrenerlass, der damit 
das BMF-Schreiben vom 31.08.1990 aufhebt. Die 
Grundsätze gelten nicht nur für sog. Bauherren-
modelle, sondern grundsätzlich für alle geschlos-
senen Gesellschaften.

Zu den Anschaffungskosten der Anlage gehören 
grundsätzlich alle Aufwendungen, die im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit der Abwicklung 
des Projekts in der Investitionsphase anfallen. 
Diese sind grundsätzlich aktivierungspfl ichtig. 
Zu den Anschaffungskosten gehören nach dem 
neuen Fondserlass insbesondere die Finanzie-
rungsvermittlungsgebühren, Eigenkapitalver-
mittlungsprovisionen, Aufwendungen für die 
Konzeption, Agio, Platzierungsgarantiegebühren 
und Aufwendungen für die Prospektprüfung.

Diese von der Betreibergesellschaft gezahlten 
Aufwendungen sind von der Prospektherausge-
berin in voller Höhe als Anschaffungskosten der 
Solaranlagen behandelt worden und werden über 
die Laufzeit der Anlage abgeschrieben. 

Der Ansatz der sofort abzugsfähigen Betriebs-
ausgaben sowie die beabsichtigte Abschreibung 
auf die Anschaffungskosten bedarf der Prüfung 
und Anerkennung durch die Finanzverwaltung. 
Selbst bei sorgfältigster Ausarbeitung durch die 
Prospektherausgeberin könnten abweichende 
Feststellungen seitens der Finanzverwaltung 
nicht ausgeschlossen werden. Daher kann für 
den Eintritt der erwartenden Steuerminderung 
hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe keine Haftung 
übernommen werden.

7. Sonderbetriebsausgaben

Sofern dem Anleger durch seine Beteiligung an 
der Betreibergesellschaft Ausgaben entstehen, 
z.B. Fahrtkosten im Rahmen des Besuches von 
Gesellschafterversammlungen, Beglaubigung 
der Registervollmacht oder Darlehenszinsen im 
Rahmen der Fremdfi nanzierung der Komman-

ditbeteiligung, können diese Aufwendungen als 
Sonderbetriebsausgaben nur im Rahmen der 
Steuererklärung der Betreibergesellschaft gel-
tend gemacht werden. Deshalb fragt die Betrei-
bergesellschaft oder die beauftragte Steuerbe-
ratungsgesellschaft jeweils zum Beginn eines 
Kalenderjahres bei den Kommanditisten die Son-
derbetriebsausgaben des vorangegangenen Jah-
res ab. Die Anleger haben dem Steuerberater der 
Betreibergesellschaft rechtzeitig bis zum 31. März 
des auf den Veranlagungszeitraum folgenden Jah-
res einen Nachweis über die ihnen entstandenen 
Kosten unter Beifügung der Originalbelege zuzu-
leiten, damit diese im Verfahren der einheitlichen 
und gesonderten Feststellung der Einkünfte der 
Betreibergesellschaft berücksichtigt werden kön-
nen.

Sofern Sonderbetriebsausgaben nicht mitge-
teilt werden und damit nicht in die Steuererklä-
rung der Betreibergesellschaft einfl ießen, kann 
der Anleger die entsprechende Geltendmachung 
seiner Aufwendungen nicht mit seiner eigenen 
Steuererklärung nachholen.

Individuelle Betriebsausgaben können zur Folge 
haben, dass kein Totalgewinn aus der Beteiligung 
an der Betreibergesellschaft über die prospek-
tierte Laufzeit beim Anleger entsteht. In einem sol-
chen Fall könnte das Bestehen einer persönlichen 
Gewinnerzielungsabsicht des Anlegers durch die 
Finanzverwaltung verneint werden. Dies hätte 
zur Folge, dass die Beteiligung als Liebhaberei 
eingestuft und ein bereits vorweg genommener 
Verlustabzug beim Anleger steuerlich rückwir-
kend nicht mehr anerkannt würde.

8. Verlustabzugsbeschränkung nach § 15 a EStG

Dem Anleger werden auf seinem Kapitalkonto 
seine geleisteten Einlagen und ihm anteilig 
zuzurechnende Gewinne aus seiner Beteiligung 
gutgeschrieben; Verluste und Entnahmen wer-
den dem Kapitalkonto belastet. Bis zur Höhe der 
geleisteten Kommanditanlagen sind die einem 
Kommanditisten zuzurechnenden Verluste mit 
anderen positiven Einkünften – vorbehaltlich der 
Regelung der §§ 2 Abs. 3, 2 b EStG – ausgleichsfä-
hig. Nach § 15 a EStG kann der einem Komman-
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ditisten zuzurechnende Verlustanteil aus seiner 
Kommanditgesellschaft dann nicht mehr mit 
anderen Einkünften ausgeglichen werden, soweit 
ein negatives Kapitalkonto des Gesellschafters 
entsteht oder dieser sich erhöht. Ein negatives 
Kapitalkonto entsteht, wenn der den Kommandi-
tisten zugewiesene Verlust die geleistete Einlage 
übersteigt.

Soweit bei den Gesellschaftern durch Entnahmen 
negative Kapitalkonten entstehen oder erhöhen, 
ist grundsätzlich die Vorschrift des § 15 a Abs. 3 
EStG zu beachten. Danach kommt es in Höhe de 
Minderungsbeträge (Auszahlungen) zu einem 
Ansatz eines fi ktiven laufenden Gewinns. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn eine erweitete Außenhaftung 
des Gesellschafters besteht. Ob ein Kommanditist 
nach § 171 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 172 Abs. 4 Satz 2 
HGB erweitert haftet, beurteilt sich nach handels-
rechtlichen Grundsätzen und der Eintragung im 
Handelsregister zum Bilanzstichtag. Sie darf nicht 
durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und 
Weise des Geschäftsbetriebes oder der Gesell-
schaft unwahrscheinlich sein. 

Soweit Verluste weder ausgleichs- noch abzugs-
fähig sind, bzw. Ausschüttungen zu fi ktiven 
Gewinnzurechnungen führen, können diese mit 
künftigen Gewinnen verrechnet werden, die dem 
Kommanditisten aus seiner Beteiligung an der 
Betreibergesellschaft zugerechnet werden.

Sonderbetriebsausgaben unterliegen nicht der
 Abzugs- und Ausgleichsbeschränkung des § 15 a
 EStG.

9.  Beendigung oder Veräußerung der 
Beteiligung

Die Beteiligung an der Betreibergesellschaft ist 
grundsätzlich als eine auf Dauer angelegte unter-
nehmerische Beteiligung anzusehen. Soweit die 
Betreibergesellschaft beendet oder aufgelöst 
wird (Liquidation) oder der Anleger seine Beteili-
gung an der Betreibergesellschaft veräußert und 
das Liquidationsergebnis oder der Erlös aus der 
Veräußerung des Kommanditanteils das steu-
erliche Kapitalkonto übersteigt, erzielt der aus-
scheidende Kommanditist einen begünstigten 
steuerpfl ichtigen Veräußerungsgewinn gemäß 

§ 16 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 16 Abs. 3 EStG i.V.m. mit § 34 
EStG. Der Veräußerungsgewinn unterliegt grund-
sätzlich der sog. Fünftel-Regelung, mit der Folge, 
dass es insoweit zu einer Progressionsmilderung 
bei der Besteuerung des Anlegers kommt. 

Hat der Anleger das 55. Lebensjahr vollendet oder 
ist er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig, hat der Gesellschafter 
die Möglichkeit, einen Freibetrag nach § 16 Abs. 4 
EStG sowie die Versteuerung des Veräußerungs-
gewinn mit einem ermäßigten Steuersatz (56 % 
des durchschnittlichen Steuersatzes des Gesell-
schafters, mindestens jedoch dem Eingangssteu-
ersatz ab 2005 15 % ) zu beantragen. Der Freibe-
trag beträgt max. 45.000 Euro und ermäßigt sich 
um den Betrag den der Veräußerungsgewinn in 
Höhe von 136.000 Euro übersteigt. Der ermäßigte 
Steuersatz ist Höhe von 56 % des durchschnitt-
lichen Steuersatzes sowie der Freibetrag wird 
ausschließlich auf Antrag nur einmal im Leben 
gewährt.

Der Aufgabe- bzw. der Veräußerungsgewinn 
unterliegt nicht der Gewerbesteuer. 

Die vorgenannten Begünstigungen werden nicht 
gewährt, wenn lediglich nur ein Teil der Betei-
ligung an der Betreibergesellschaft durch den 
Anleger veräußert wird. Es handelt sich dann bei 
dem Veräußerungsgewinn um einen laufenden 
Gewinn des Anlegers, der auch der Gewerbe-
steuer unterliegt. Anleger sollen sich bei einer 
Veräußerung ihrer Beteiligung in jedem Fall von 
einem Steuerberater beraten lassen. 

Bei der Veräußerung einer Beteiligung an der 
Betreibergesellschaft sind aber auch weitere 
steuerliche Konsequenzen zu beachten, insbeson-
dere, ob auf der  Ebene des Anlegers bereits der 
steuerliche Totalüberschuss eingetreten ist. Kom-
manditisten die eine vollständige oder teilweise 
Fremdfi nanzierung ihrer Kommanditeinlage 
vorgenommen haben, müssen mit ihrem steuer-
lichen Berater vor Veräußerung klären, ob auch 
in ihrer Person Gewinnerzielungsabsichten unter 
Berücksichtigung der für eine derartige Fremd-
fi nanzierung anfallenden Zinsen und sonstige 
Kosten vorliegt.
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10. Zinsabschlagsteuer

Die Zinserträge der Betreibergesellschaft unterlie-
gen einer 30 %-igen Kapitalertragssteuer. Hinzu 
kommt der Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf 
diesen Betrag. Damit wird von Zinserträgen ein 
Betrag in Höhe von 31,65 % vorab an das Finanz-
amt abgeführt. Die anteilige, von der Betreiber-
gesellschaft gezahlte Zinsabschlagssteuer und 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag kann 
der Kommanditist auf seiner Einkommenssteuer-
schuld und seinen Solidaritätszuschlag anrech-
nen lassen.

11. Gewerbesteuer

Die Betreibergesellschaft unterliegt – abwei-
chend von der ertragsteuerlichen Behandlung 
– selbst der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer 
stellt auf der Ebene der Betreibergesellschaft eine 
abzugsfähige Betriebsausgabe dar. Die Gewerbe-
steuer ist gemäß § 35 EStG grundsätzlich in Teilen 
auf die individuelle Einkommensteuer des Anle-
gers „anrechenbar“. Im Rahmen der Ermittlung 
des Gewerbeertrags wird das einkommenssteu-
erliche Ergebnis der Betreibergesellschaft um 
gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kür-
zungen modifi ziert.

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt München 
lag im Zeitpunkt der Prospektherausgabe bei 490 
% und wurde der Prognoserechnung zugrunde 

gelegt. Eine Erhöhung dieses Hebesatzes während 
der Laufzeit der Beteiligung würde die prognosti-
zierten Ausschüttungen nicht verringern, da der 
Gewerbeertrag der Betreibergesellschaft unter-
halb des Freibetrages nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 GewStG 
liegt.

12. Umsatzsteuer

Die Betreibergesellschaft ist Unternehmer i. S. 
des Umsatzsteuergesetzes, weil sie eine nachhal-
tige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus-
übt. Die Lieferung des erzeugten Stroms gegen 
Gewährung der Einspeisevergütung ist ein in 
Deutschland umsatzsteuerpfl ichtiger Umsatz (§ 
1 Abs. 1 Nr.1 UStG). Damit ist die Betreibergesell-
schaft grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berech-
tigt. Sie kann z. B. die ihr in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer für die Photovoltaikanlage als 
Vorsteuer beim zuständigen Finanzamt geltend 
machen. Gleiches gilt auch für den Leistungsbe-
zug der Gesellschaft, soweit er für die Gründungs-, 
Konzeptions-, Marketing- und Vertriebskosten 
aufgewendet wurde und direkt und unmittelbar 
mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 
zusammen hängt. Diese Rechtsauffassung wurde 
durch den europäischen Gerichtshof und durch 
den Bundesfi nanzhof bestätigt. Die Finanzver-
waltung hat dazu noch keine Stellung bezogen.
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V. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1. Beteiligungsgesellschaft

Der Anleger beteiligt sich unmittelbar an der 
SOLAR Strombeteiligungsanlage Seidlbreite 
GmbH & Co. KG. Sitz und Geschäftsanschrift der 
Gesellschaft ist Neißerstraße 8, 85221 Dachau. Die 
Gesellschaft ist unter der HRA 87521 im Handels-
register beim Amtsgericht München eingetra-
gen. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte zum 
18.01.2006. Als Kommanditgesellschaft unter-
liegt das Unternehmen deutschem Recht und ist 
gemäß Gesellschaftsvertrag auf unbestimmte 
Dauer errichtet. Die Beteiligungsgesellschaft 
gehört keinem Konzern an. Der Gesellschaftsver-
trag vom 18.01.2006 ist mit seinem vollständigen 
Wortlaut in diesem Prospekt abgedruckt.

Das vorgesehene Emissionskapitel der Beteili-
gungsgesellschaft beträgt insgesamt 50.000 
Euro.

2. Beteiligungsdauer/Rechtsnachfolge

Die Beteiligung an der Betreibergesellschaft ist 
grundsätzlich unbefristet. Eine Kündigung ist 
erstmals zum 31.12.2026 möglich.

Beim Ableben eines Kommanditisten geht die 
Beteiligung auf den legitimierten Erben/Ver-
mächtnisnehmer über. Erbengemeinschaften 
haben sich durch einen gemeinsamen Bevoll-
mächtigten vertreten zu lassen, der innerhalb 
von 3 Monaten nach Tod des Gesellschafters zu 
benennen ist. Bis dahin ruhen die Rechte aus der 
Beteiligung 

3. Geschäftsführung/Vertretung

Die Geschäftsführung der Betreibergesellschaft 
erfolgt durch die Komplementärin, die SOLAR 
Strombeteiligungsanlagen GmbH. Nur diese ist 
zur Geschäftsführung der Betreibergesellschaft 
berechtigt. Sie erbringt keine Einlage und ist am 
Vermögen der Betreibergesellschaft nicht betei-
ligt. 
Die Geschäftsführungsbefugnis der Komplemen-
tärin erstreckt sich auf alle Handlungen, die für 
die Erreichung des Gesellschaftszweckes erfor-

derlich, zweckmäßig oder förderlich sind. Sie und 
ihr Geschäftsführer sind für Geschäfte mit der 
Betreibergesellschaft von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit. 

Zur Abgeltung ihres Haftungsrisikos und für ihre 
Geschäftsführungstätigkeit erhält die Komple-
mentärin ab 2007 eine jährliche Vergütung in 
Höhe von 1.200 Euro, die jährlich um 2% erhöht 
wird. In 2006 beträgt die Vergütung 2.000 Euro.

4. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist von der Komplementärin 
innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen. Die 
Gesellschafter können beschließen, dass der Jah-
resabschluss von einem Angehörigen der steuer-
beratenden Berufe zu prüfen ist. 

5. Ergebnisbeteiligung/Ausschüttung

Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer festen 
Kapitalkonten am Vermögen und Ergebnis der 
Betreibergesellschaft beteiligt. Für das Beitritts-
jahr 2006 ist geplant den Liquiditätsüberschuss 
vollständig in die Liquiditätsreserve einzustellen. 
Ab 2007 wird der nach der Ausschüttung verblei-
bende Liquiditätsüberschuss in die Liquiditäts-
reserve eingestellt. Sollte die Liquiditätsreserve 
aufgrund eines geringeren Energieertrags oder 
anderer unvorhergesehener Einfl üsse aufgezehrt 
sein, sind Ausschüttungen nicht oder nur in 
geringerer Höhe möglich. 

6. Haftung

Der Anleger, der sich als Kommanditist an der 
Betreibergesellschaft beteiligt, haftet gegenüber 
Gläubigern der Betreibergesellschaft bis zur Höhe 
seiner im Handelsregister eingetragene Haftein-
lage (§§ 118 ff HGB). Leistet der Kommanditist 
seine Einlage in Höhe der Hafteinlage, erlischt 
seine persönliche Haftung. Jedoch führen Rück-
zahlungen der Hafteinlage zum Aufl eben der 
Haftung bis zum Betrag der Hafteinlage (§ 172 
Abs. 4 HGB). Rückzahlungen der Hafteinlage stel-
len Ausschüttungen von Liquiditätsüberschüssen 
dar, aber auch die Entnahme von Gewinnantei-
len, soweit das Kapitalkonto des Anlegers durch 
vorherige Verlustzuweisungen noch unter den 
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Betrag der eingetragenen Hafteinlage herabge-
mindert ist. Die in dem Prospekt in den Anfangs-
jahren vorgesehenen Ausschüttungen führen zu 
einem Wiederaufl eben der Haftung des Anlegers 
in Höhe der zurückgezahlten Einlage bzw. ent-
nommenen Gewinne und der Hafteinlage. 

Tritt ein Kommanditist in eine bereits bestehende 
Kommanditgesellschaft ein, haftet er bis zur Ein-
tragung in das Handelsregister grundsätzlich 
unbeschränkt (§ 176 Abs. 2 HBG). Gemäß Gesell-
schaftsvertrag ist vorgesehen, dass bis zur Eintra-
gung in das Handelsregister der Kommanditist 
als atypisch stiller Gesellschafter der Betreiber-
gesellschaft zu behandeln ist. Zum Zeitpunkt des 
Beitritts als Kommanditist erbringt der Anleger 
anstatt der Bareinlage eine Sacheinlage in Form 
seiner atypisch stillen Beteiligung. Ob diese Form 
der Leistungserbringung unter Minimierung der 
Haftung des Anlegers anzuerkennen ist, ist höchst 
richterlich noch nicht entschieden. 

Hat der Kommanditist zum Zeitpunkt seines Aus-
scheidens aus der Betreibergesellschaft seine Ein-
lage noch nicht erbracht, so haftet er den Gläu-
bigern der Betreibergesellschaft bis zur Höhe 
seiner Pfl ichteinlage für bis dahin begründete 
Verbindlichkeiten der Betreibergesellschaft, die 
bis zum Ablauf von 5 Jahren nach seinem Aus-
scheiden fällig werden. Die Frist beginnt mit 
dem Ablauf des Tages, an dem das Ausscheiden 
in das Handelsregister eingetragen wird. Wird 
die Betreibergesellschaft aufgelöst, verjähren die 
Ansprüche von Gesellschaftsgläubigern gegen 
die Kommanditisten spätestens 5 Jahre nach Ein-
tragung der Aufl ösung der Betreibergesellschaft 
in das Handelsregister oder, wenn die Ansprüche 
erst nach Eintragung der Aufl ösung fällig werden, 
5 Jahre nach Fälligwerden der Ansprüche.

7. Haftungsbeschränkung

Die Komplementärin haftet den beitretenden 
Kommanditisten nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit. Eine Haftung für den Eintritt der wirt-
schaftlichen und steuerlichen Ziele der beitre-
tenden Kommanditisten und für das Verhalten 
Dritter wird nicht übernommen. Schadensersatz-
ansprüche verjähren innerhalb von 3 Jahren nach 

Beitritt, spätestens 3 Jahre nach Entstehen des 
Anspruches.

8. Kündigung/Ausschluss von Gesellschaftern

Die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses 
ist nur bei Vorliegen eines außerordentlichen 
Grundes vorgesehen. Ein vorzeitiges Ausscheiden 
kann jedoch mit Einverständnis der Komplemen-
tärin ermöglicht werden. Im Falle seines Ausschei-
dens hat der Gesellschafter einen Abfi ndungsan-
spruch, der dem Verkehrswert seiner Beteiligung 
unter Berücksichtigung der stillen Reserve, jedoch 
ohne Ergebnisse aus schwebenden Geschäften 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens entspricht. 
Durch Ausscheiden eines Gesellschafters wird die 
Betreibergesellschaft nicht aufgelöst, sondern 
unter den verbleibenden Gesellschaftern fortge-
setzt.

Ein Gesellschafter kann aus der Betreibergesell-
schaft in den des Gesellschaftsvertrages bezeich-
neten Fällen aus wichtigem Grund ausgeschlos-
sen werden. Hierzu gehören unter anderem die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Kommanditisten, Zahlungsverzug 
mit der Einlageverpfl ichtung, Nichteinbringung 
der Handelsregistervollmacht und Zufügung 
eines erheblichen Schadens oder Nachteils gegen-
über der Betreibergesellschaft. Zur hierbei entste-
henden Kostentragungspfl icht und Reduzierung 
des Abfi ndungsanspruches auf den Buchwert der 
Beteiligung wird auf die Regelungen des Gesell-
schaftervertrages verwiesen. 

9. Mittelverwendungskontrolle

Die Kommanditeinlagen der Gesellschafter sind 
auf das Sonderkonto der Betreibergesellschaft 
einzuzahlen. 

10. Beendigung der Kapitalanlage 

Das Gesamtkonzept der Beteiligung geht unter 
der Berücksichtung des Ankaufsprospektes der 
Kommanditanteile von einer Beteiligungslaufzeit 
von ca. 20 Jahren bis zum 31.12.2026 aus. Die Betei-
ligung an der Gesellschaft wird jedoch grundsätz-
lich auf unbestimmte Zeit eingegangen. Darüber 
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hinaus kann es aus verschiedenen Gründen zu 
einer Beendigung der Kapitalanlage kommen. 
In den folgenden Abschnitten werden die Rege-
lungen für die Beendigung der Kapitaleinlage/
Gesellschafter erläutert. Zu den wirtschaftlichen 
und steuerlichen Auswertungen wird auf die wei-
teren Kapitel in diesem Prospekt verwiesen. 

11. Ankaufsangebot

Die SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH 
unterbreitet den neu beitretenden Komman-
ditisten das Angebot, die in dieser Gesellschaft 
befi ndliche Anlage mit dinglicher und schuldrech-
tlicher Wirkung zum 31.12.2026 zu übernehmen. 
Als Gegenleistung übernimmt die SOLAR Strom-
beteiligungsanlagen GmbH die Rückbaukosten. 
Erfolgt die Annahme durch die Gesellschaft nicht 
mit einfacher Mehrheit des Kommanditanteils 
bis zum 30.06.2026, erlischt das Angebot und die 
Anlage verbleibt in der Gesellschaft.

12.  Beendigung der Kapitalan-
lage durch Rückabwicklung

Die Kapitaleinlage wird beendet, wenn es zu 
einer Rückabwicklung der Betreibergesellschaft 
während der Platzierungsphase kommt. 

Zu einer Rückabwicklung der Betreibergesell-
schaft während der Platzierungsphase kann es 
deshalb nur kommen, wenn nicht genug Anle-
ger der Betreibergesellschaft beitreten, um das 
Zielkapital der Betreibergesellschaft zu erreichen. 
Dies ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich.

13.  Beendigung der Kapitalanlage durch 
Kündigung oder Ausschluss

Aus der Betreibergesellschaft scheidet ein Gesell-
schafter im Fall seiner Kündigung oder seines 
Ausschlusses aus wichtigem Grund aus. Letzteres 
liegt insbesondere bei der Eröffnung der Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Anlegers 
oder bei  der Ablehnung des Insolvenzverfah-
rens mangels Masse oder im Falle des Verzugs 
der Zahlung der Kommanditeinlage um mehr als 
dreißig Tage und Nachfristsetzung oder im Falle 
der Nichteinbringung einer notariell beglaubi-
gten Handelsregistervollmacht innerhalb von 60 

Tagen nach Erhalt der Bestätigung er Annahme 
des Beitritts und Nachfristsetzung vor. 

Im Fall der außerordentlichen Kündigung erhält 
er eine Abfi ndung in Höhe des Verkehrswertes 
seiner Beteiligung zum Tage des Ausscheidens 
unter Berücksichtigung der stillen Reserven der 
Betreibergesellschaft.

Wird der Gesellschafter aus wichtigem Grund aus 
der Betreibergesellschaft ausgeschlossen, so erhält 
er eine Abfi ndung in Höhe des Buchwertes seiner 
Beteiligung. Die stillen Reserven des Gesellschafts-
vermögens einschließlich Firmenwert bleiben dann 
unberücksichtigt. Wird ein Kommanditist wegen 
nicht vollständiger Zahlung der Kommanditeinlage 
oder wegen Nichteinreichung der Handelsregi-
stervollmacht aus der Betreibergesellschaft ausge-
schlossen, hat der Kommanditist keinen Anspruch 
auf Abfi ndung, sondern erhält lediglich den gezahl-
ten Anteil der Kommanditeinlage zurück. Der aus-
geschlossene Gesellschafter trägt die im Zusam-
menhang mit seinem Ausscheiden entstehenden 
Kosten, mindestens aber eine Schadenpauschale in 
Höhe von 10 % seines gezeichneten Kapitalanteils. 

14.  Beendigung der Gesellschaft durch Aufl ösung 

Die Aufl ösung der Betreibergesellschaft führt 
auch zur Beendigung der Kapitalanlage. Dies kann 
nur aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der 
Gesellschafterversammlung erfolgen. Beispiel-
weise könnte nach Veräußerung der Photovoltai-
kanlage die Aufl ösung der Betreibergesellschaft 
und die Auskehrung des Gesellschaftsvermögens 
an die Gesellschafter beschlossen werden. 

15.  Beendigung der Kapitalan-
lage durch Übertragung 

Zu einer Beendigung der Kapitaleinlage für den 
Gesellschafter kommt es, wenn seine Kommandit-
anteile auf Dritte übertragen werden. Eine Über-
tragung kann ein Erbfall oder eine Schenkung 
zugrunde liegen. Im Erball wird die Betreiberge-
sellschaft mit den Erben/Vermächtnisnehmer des 
Kommanditisten fortgesetzt. Eine Übertragung 
geschieht auch durch einen Verkauf der Komman-
ditbeteiligung an Dritte. Kommanditanteile sind 
jeweils zum Geschäftsjahresende übertragbar. 
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16. Wichtige Verträge

a) KG Vertrag
Gesellschaftsvertrag der SOLAR Strombeteili-
gungsanlage Seidlbreite GmbH & Co. KG  mit dem 
Sitz in Dachau

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma SOLAR Strom-
beteiligungsanlage Seidlbreite GmbH & Co KG.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Dachau. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, den Sitz an einen anderen 
Ort zu verlegen, soweit der Gesellschaftszweck 
dies erfordert. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Errich-
tung und der Betrieb einer Photovoltaikanlage an 
dem Standort Seidlbreite München einschließlich 
der Veräußerung des aus dem Betrieb der Photo-
voltaikanlage gewonnenen elektrischen Stroms. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen 
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der 
Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen.

§ 3 Gesellschaftskapital/Gesellschafter

(1) Alleinige persönlich haftende Gesellschafte-
rin (Komplementärin) ist die Solar Strombetei-
ligungsanlagen GmbH mit dem Sitz in Dachau 
(Registergericht München HRB 154840). Die Kom-
plementärin ist am Vermögen der Gesellschaft 
nicht beteiligt und zu einer Einlage weder berech-
tigt noch verpfl ichtet.

(2) Gründungskommanditist mit einer Pfl ichtein-
lage von € 500,00 und einer in das Handelsregi-
ster einzutragenden Hafteinlage von € 500,00 
ist Herr Dipl.-Ing. Markus Witte, Neißerstraße 8, 
85221 Dachau

Die Pfl ichteinlage ist in bar bei Abschluß dieses 
Vertrags zu erbringen.

(3) Die Komplementärin ist ermächtigt, weitere 
Kommanditisten mit Pfl ichteinlagen bis zu ins-
gesamt € 50.000,00 und mit Hafteinlagen bis zu 
insgesamt € 50.000,00 in die Gesellschaft aufzu-

nehmen. Pfl ichteinlage und Hafteinlage müssen 
im Zeitpunkt der Aufnahme zueinander stets im 
Verhältnis von 1:1 stehen. Die Pfl ichteinlage muß 
€ 2.000,00 oder ein Vielfaches davon betragen. 
Von den künftig in die Gesellschaft eintretenden 
Kommanditisten ist ein Aufgeld von 5 % zu erhe-
ben, das der Gesellschaft zufällt.

(4) Der Betrag der Pfl ichteinlage eines Komman-
ditisten (ohne Agio) bezeichnet zugleich seinen 
festen Kapitalanteil im Sinn dieses Vertrags 
sowie die im Handelsregister eingetragene Haft-
einlage. 

(5) Die Kommanditeinlagen zzgl. Agio sind binnen 
10 Werktagen nach Zugang der Annahmebestä-
tigung der Beitrittserklärung zur freien Verfü-
gung der Gesellschaft auf deren Konto spesenfrei 
zahlbar. Die Komplementärin hat eine Gesell-
schafterliste zu führen, in welcher sämtliche 
Kommanditisten mit dem übernommenen Kom-
manditkapital geführt werden. 

§ 4 Gesellschafterkonten

(1) Für jeden Kommanditisten wird ein Kapital-
konto und ein laufendes Konto geführt.

(2) Auf den Kapitalkonten werden die Pfl ichtein-
lagen der Kommanditisten gebucht. Die Kapi-
talkonten werden als unverzinsliche Festkonten 
geführt.

(3) Auf den laufenden Konten wird der sonstige 
Zahlungsverkehr des Kommanditisten mit der 
Gesellschaft gebucht. Einzahlungen auf das lau-
fende Konto und Verfügungen über ein Guthaben 
bedürfen der Zustimmung der Komplementärin. 
Die laufenden Konten werden nicht verzinst.
(4) Für die Komplementärin wird ein Kontokor-
rentkonto geführt.

§ 5 Geschäftsführung/Vertretung

(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist nur 
die Komplementärin berechtigt und verpfl ichtet. 
Sie führt die Geschäfte der Gesellschaft mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, 
diesem und ihrem eigenen Gesellschaftsvertrag 
und den Beschlüssen des Beirats und der Gesell-
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schafterversammlung. Die Komplementärin und 
deren Geschäftsführer sind für Geschäfte mit der 
Gesellschaft von der Beschränkung des § 181 BGB 
befreit. 

(2) Die Komplementärin ist verpfl ichtet, den Beirat 
über alle wichtigen Vorkommnisse zu unterrich-
ten und dessen Zustimmung vor Vornahme von 
Geschäften außerhalb des gewöhnlichen Betriebs 
des Handelsgewerbes einzuholen. 

(3) Für die Auslagen der Komplementärin ein-
schließlich der Gehälter ihrer Geschäftsführer 
erhält  die Komplementärin pauschal 1.200,00 € 
zzgl. gesetzl. USt. p.a. (für das Rumpfgeschäfts-
jahr anteilig). Die Vergütung erhöht sich jedes 
Jahr um 2% p.a.

§ 6 Gesellschafterversammlung

(1) Der Gesellschafterversammlung obliegt die 
Beschlussfassung über die 
a)   Änderung des Gesellschaftsvertrags und alle 

weiteren Geschäfte, die die Grundlagen der 
Gesellschaft betreffen, soweit nicht die Kom-
plementärin durch diesen Gesellschaftsver-
trag zu ihrer Vornahme ermächtigt ist, 

b)   Wahl der Beiratsmitglieder, 
c)    Entlastung der Komplementärin und des

 Beirats,
d)    Aufl ösung der Gesellschaft.

(2) In jedem Geschäftsjahr fi ndet mindestens eine 
ordentliche Gesellschafterversammlung statt, die 
von der Komplementärin nach Feststellung des 
Jahresabschlusses einberufen wird. Aus wich-
tigem Grund können der Beirat oder Komman-
ditisten, die zusammen 10% der eingezahlten 
Pfl ichteinlagen repräsentieren, die Einberufung 
einer außerordentlichen Gesellschafterversamm-
lung verlangen. Den Vorsitz in der Gesellschafter-
versammlung führt der Vorsitzende des Beirats.

(3) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesell-
schafterversammlung durch einen schriftlich 
bevollmächtigten Mitgesellschafter oder durch 
einen Angehörigen eines gesetzlich zur Berufs-
verschwiegenheit verpfl ichteten rechts-, wirt-
schafts- oder steuerberatenden Berufs vertreten 
oder begleiten lassen. Die Teilnahme anderer Per-

sonen bedarf der Einwilligung der Komplementä-
rin, die sie nur aus vernünftigem Grund versagen 
darf.

§ 7 Gesellschafterbeschlüsse

(1) Die Gesellschafter beschließen in allen Ange-
legenheiten mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder 
zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere 
Mehrheit vorschreiben.

(2) Für die Änderung des Gesellschaftsvertrags 
einschließlich der Änderung des Unternehmens-
gegenstands ist eine Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforder-
lich. Dies gilt auch für die Entscheidung über eine 
Abweichung von den Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags im Einzelfall.

(3) Je volle € 2.000,00 einer eingezahlten Pfl icht-
einlage gewähren eine Stimme, wobei ein Kom-
manditist/Kommanditistenvertreter die ihm 
zustehenden Stimmen nur einheitlich abgeben 
kann. Stimmenthaltungen gelten nicht als abge-
gebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. Die Komplementärin 
besitzt 20 Stimmen.

§ 8 Beirat (Zusammensetzung)

(1) Durch Gesellschafterbeschluss können die 
Gesellschafter einen Beirat bestellen, der aus 
bis zu drei Mitgliedern besteht. Mitglieder der 
Geschäftsführung der Komplementärin, Arbeit-
nehmer oder Abschlußprüfer der Gesellschaft 
oder der Komplementärin sowie Personen, die 
einer mit der Gesellschaft in Wettbewerb stehen-
den Gesellschaft nahestehen, können dem Beirat 
nicht angehören. Das gleiche gilt für Personen, die 
in ihrer Entschluß- und Handlungsfreiheit durch 
Stimmrechtsbindung, Treuhandverhältnis, stille 
Beteiligung o.ä. beschränkt sind. 

(2) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag 
der übrigen Beiratsmitglieder, der Komplemen-
tärin oder von Kommanditisten, die mindestens 
10% der eingezahlten Pfl ichteinlagen repräsentie-
ren, von der Gesellschafterversammlung mit ein-
facher Mehrheit bestellt und abberufen. 
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(3) Die Mitglieder des Beirats wählen aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter. Der Vorsitzende, bei Verhinderung sein 
Stellvertreter, vertritt den Beirat nach außen. Zur 
Regelung seiner inneren Verhältnisse im übrigen 
kann sich der Beirat eine Geschäftsordnung geben, 
die der Zustimmung durch die Gesellschafterver-
sammlung bedarf. 

(4) Jedes Beiratsmitglied ist berechtigt, sein 
Amt ohne Angabe von Gründen mit einer Frist 
von einem Monat zum Ende eines Kalendermo-
nats durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Komplementärin niederzulegen. Diese hat die 
Kommanditisten und anderen Beiratsmitglieder 
unverzüglich zu unterrichten und eine Gesell-
schafterversammlung einzuberufen, in der ein 
neues Beiratsmitglied für die restliche Amtszeit 
des ausgeschiedenen Beiratsmitglieds bestellt 
wird. 

(5) Die Beiratsmitglieder sind nach Maßgabe der 
§§ 116, 93 AktG zur Verschwiegenheit verpfl ichtet. 
Im übrigen gelten die Vorschriften des Aktien-
rechts über den Aufsichtsrat nicht für den Beirat.

(6) Die Höhe der Aufwandsentschädigung der 
Beiratsmitglieder beschließt die Gesellschafter-
versammlung.

§ 9 Beirat (Aufgaben)

(1) Die Aufgaben des Beirats umfassen:
a)   die Wahrnehmung der Rechte der Komman-

ditisten aus §§ 164, 166 HGB,
b)   die Beratung und Überwachung der 

Komplementärin,
c)    alle Tätigkeiten, die ihm sonst nach diesem 

Gesellschaftsvertrag oder durch Beschluß der 
Gesellschafterversammlung zugewiesen wer-
den.

(2) Der Beirat ist verpfl ichtet, sich über den 
Geschäftsverlauf der Gesellschaft unterrichtet 
zu halten. Die Komplementärin hat dem Beirat 
über alles zu berichten, was für dessen Tätigkeit 
von Bedeutung sein kann. Jedes Beiratsmitglied 
kann von der Komplementärin Berichterstat-
tung an den Beirat sowie Einsichtnahme in alle 
Unterlagen der Gesellschaft durch Beiratsmit-

glieder oder von ihm benannte Angehörige eines 
gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpfl ich-
teten rechts-, wirtschafts- oder steuerberatenden 
Berufs verlangen. 

(3) Der Beirat berichtet in der Gesellschafterver-
sammlung über seine Tätigkeit.

§ 10 Beirat (Sitzungen und Beschlüsse)

(1) Die Sitzungen des Beirats werden vom Vorsit-
zenden unter Mitteilung der Tagesordnung mit 
einer Frist von mindestens sieben Tagen einbe-
rufen. Die Komplementärin wird davon unter-
richtet. Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Komplementärin sind verpfl ichtet, auf Wunsch 
des Vorsitzenden oder des Beirats an dessen Sit-
zungen teilzunehmen.

(2) Der Vorsitzende beruft, soweit erforderlich, 
eine Beiratssitzung ein, 
a)   einmal jährlich zur Feststellung des Jahres-

abschlusses und zur Vorbereitung der Gesell-
schafterversammlung,

b)   wenn die Belange der Gesellschaft es erfor-
dern,

c)   wenn die Komplementärin oder zwei Beirats-
mitglieder die Einberufung mit schriftlicher 
Begründung verlangen.

(3) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn mindestens 
zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend oder 
durch schriftlich bevollmächtigte Beiratsmit-
glieder vertreten sind. Er beschließt in Sitzungen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Andere Beschlußmodalitäten sind mit Ein-
verständnis aller Beiratsmitglieder zulässig. 

(4) Der Vorsitzende leitet die Beiratssitzungen 
und trägt Sorge für die Ausführung der Beirats-
beschlüsse. Erklärungen des Beirats werden durch 
den Vorsitzenden abgegeben. Über die Sitzungen 
des Beirats sind unverzüglich Niederschriften 
anzufertigen, die der Vorsitzende unterzeichnet 
und allen Beiratsmitgliedern sowie der Komple-
mentärin zusendet.

§ 11 Jahresabschluß/Gewinn und Verlust

(1) Der Jahresabschluß ist von der Komplemen-
tärin innerhalb der ersten drei Monate nach 
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Ende des Geschäftsjahrs nach den gesetzlichen 
Gliederungs- und Bewertungsvorschriften und 
– soweit handelsrechtlich zulässig – unter Berück-
sichtigung der steuerlichen Vorschriften über die 
Gewinnermittlung aufzustellen.

(2) Die Komplementärin kann bei Aufstellung 
des Jahresabschlusses von den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Bilanzierung nur dann abwei-
chen, wenn dies mit Rücksicht auf die Besonder-
heiten der Gesellschaft notwendig erscheint und 
der Beirat zustimmt.

(3) Am Gewinn und Verlust der Gesellschaft neh-
men nur die Kommanditisten im Verhältnis ihrer 
Kapitalanteile zueinander teil. Eine Gewinnbetei-
ligung besteht nur bei vollständig eingezahlter 
Pfl ichteinlage.

§ 12 Verfügungen über Kommanditanteile

(1) Die Veräußerung eines Kommanditanteils ist 
nur zum Ende eines Geschäftsjahrs zulässig und 
bedarf der Zustimmung der Komplementärin. 
Die Zustimmung soll nur bei Vorliegen entgegen-
stehender Gesellschaftsinteressen, etwa bei einer 
beabsichtigten Aufspaltung des Kommanditan-
teils in Teile mit einer Einlage von weniger als 
€ 2.000,00 oder einer nicht durch 2000 teilbaren 
Einlage, verweigert werden. Die Zustimmung der 
übrigen Kommanditisten ist nicht erforderlich. 
Die Einbringung eines Kommanditanteils in eine 
Gesellschaft oder seine Übertragung im Rahmen 
einer Umwandlung nach dem Umwandlungsge-
setz sind unzulässig. 

(2) Kommanditanteile sind frei vererblich. Entste-
hen dadurch Kommanditanteile von weniger als 
€ 2.000,00 oder ein nicht durch 2000 teilbarer 
Betrag, kann das Stimmrecht für alle Anteile nur 
durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten aus-
geübt werden. Ist ein solcher nicht bestellt, ruht 
das Stimmrecht.

(3) Rechte und/oder Pfl ichten aus diesem Vertrag 
können nicht übertragen oder belastet werden. 
Belastungen der Beteiligung, insbesondere die 
Verpfändung, die Bestellung eines Nießbrauchs, 
die Einräumung von Unterbeteiligungen oder 
einer Rechtsstellung, aufgrund deren dem Kom-

manditisten nur noch treuhänderische Befug-
nisse an seinem Anteil verbleiben oder die die 
Ausübung seiner Gesellschafterrechte an die 
Zustimmung eines Dritten bindet, sind unzuläs-
sig.

(4) Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund 
Übertragung/Verkauf, Abtretung, Verpfändung 
und sonstige Belastungen von Anteilen entste-
hen sind vom verfügenden Kommanditisten zu 
tragen. 

(5) Sollte aufgrund eines Gesellschafterwechsels 
(Erbfolge etc.) ein Gewerbesteuermehraufwand 
resultieren, kann die Gesellschaft diesen von dem 
Erwerber der Kommanditbeteiligung verlangen. 

§ 13 Dauer/Kündigung/Aufl ösung

(1) Die Gesellschaft beginnt am Tag der Aufnahme 
der Geschäftstätigkeit, spätestens mit Eintra-
gung in das Handelsregister und besteht auf 
unbestimmte Zeit. Das erste Geschäftsjahr ist ein 
Rumpfgeschäftsjahr.

(2) Jeder Kommanditist kann die Gesellschaft 
unter Einhaltung einer zwölfmonatigen Frist auf 
den Schluß eines Geschäftsjahrs, erstmals zum 
31. 12. 2026, gegenüber der Komplementärin durch 
Einschreiben kündigen. Das Recht zur Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine 
außerordentliche Kündigung kann nur innerhalb 
von einem Monat nach Kenntnis von den Tatsa-
chen, die zur Kündigung berechtigen, erfolgen. 
Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief 
an die Komplementärin zu erfolgen. 

Der kündigende Gesellschafter scheidet mit Wirk-
samwerden der Kündigung aus der Gesellschaft 
aus.

(3) Die Komplementärin scheidet in den Fällen 
des § 131 Nr 2, 5 oder 6 HGB, mit ihrer Aufl ösung 
oder dann aus der Gesellschaft aus, wenn dies 
vom Beirat gewünscht und von der Gesellschaf-
terversammlung mit mindestens drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen beschlossen wird. Das 
Recht der Kommanditisten zum Ausschluß der 
Komplementärin bei Vorliegen eines wichtigen 
Grunds bleibt unberührt.
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(4) Im Fall der Kündigung oder bei Eingreifen 
anderer gesetzlicher Aufl ösungs-, Ausscheidens- 
oder Ausschlußgründe wird die Gesellschaft von 
den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Dies gilt 
nicht im Fall der Kündigung aus wichtigem Grund, 
sofern dieser der Mehrheit oder allen Gesellschaf-
tern ein Kündigungsrecht gibt.

(5) Scheidet die Komplementärin aus, sind die 
Kommanditisten verpfl ichtet, unverzüglich eine 
juristische Person mit entsprechender Satzung zu 
gründen und sie oder einen (oder mehrere) Kom-
manditisten als Komplementär(e) aufzunehmen. 
Geschieht dies nicht innerhalb eines Monats ab 
dem Ausscheiden, ist die Gesellschaft aufgelöst.

(6) Die Komplementärin wird in allen Fällen der 
Aufl ösung zur alleinigen Liquidatorin bestellt; im 
Fall des Abs. 5 bestimmt der Beirat den Liquidator 
mit einfacher Mehrheit der Stimmen.

§ 14 Abfi ndung/Entschädigung

(1) Sofern ein Kommanditist nicht auf Grund eines 
Ausschlusses sondern aus anderen Gründen aus 
der Gesellschaft ausscheidet erhält er eine Abfi n-
dung in Höhe der Summe seines Kapital- und Dar-
lehenskontos, vermehrt oder vermindert um den 
Saldo des laufenden Kontos. An den am Tag des 
Ausscheidens schwebenden Geschäften nimmt 
der ausscheidende Kommanditist nicht teil. 

(2) Soweit die Liquiditätslage der Gesellschaft es 
erlaubt, ist die Abfi ndung in fünf gleichen Jahres-
raten jeweils zum 30. 06. zu bezahlen. Anderen-
falls kann die Zahlung der Abfi ndung auf bis zu 
fünf Jahre gleichmäßig verteilt werden.

(3) Im Fall ihres Ausscheidens hat die Komplementä-
rin Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, 
bei der die gegenwärtigen und zukünftigen Chan-
cen und Risiken ihrer Beteiligung am Ergebnis zu 
berücksichtigen sind. Bei Uneinigkeit über die Höhe 
der Entschädigung entscheidet ein Schiedsgutach-
ter, der, falls sich Gesellschafterversammlung, Beirat 
und Komplementärin nicht einigen, durch den Präsi-
denten der Industrie- und Handelskammer in Mün-
chen bestimmt wird. Die Kosten des Schiedsgutach-
tens tragen, unabhängig davon, wie es ausfällt, die 
Gesellschaft und die Komplementärin je zur Hälfte.

§ 15 Handelsregisteranmeldungen

Jeder Kommanditist ist verpfl ichtet, der Komple-
mentärin bei Eintritt, spätestens innerhalb von 
30 Tagen in die Gesellschaft eine notariell beglau-
bigte Vollmacht zu erteilen, wonach diese bevoll-
mächtigt ist, ihn in allen Angelegenheiten, die 
die Gesellschaft betreffen, gegenüber dem Han-
delsregister zu vertreten und Anmeldungen vor-
zunehmen mit Ausnahme der Anmeldung seines 
eigenen Ausscheidens oder der Veränderung sei-
ner Kommanditeinlage. 

§ 16 Geschäftsjahr/Bekanntmachungen

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 
im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 17 Vorkaufsrecht

Verkauft ein Kommanditist seinen Gesellschaftsan-
teil, steht der Komplementärin oder einem von Ihr 
zu benennenden Dritten ein Vorkaufsrecht gemäß 
§ 463 ff. BGB zu. Das Vorkaufsrecht ist innerhalb des 
nächsten vollen Kalendermonates nach Zugang 
des unterzeichneten Kaufvertrages auszuüben. 

§ 18 Mitteilungspfl icht

(1) Jeder Gesellschafter ist verpfl ichtet, der Gesell-
schaft einen Adresswechsel sofort schriftlich mit-
zuteilen, einschließlich weiterer geänderter Daten, 
wie etwa Wechsel des zuständigen Finanzamtes 
bzw. Steuernummer. Zustellungen der Gesellschaft 
erfolgen an die letzte der Gesellschaft mitgeteilten 
Anschrift des Gesellschafters und gelten spätestens 
nach Ablauf von 5 Tagen nach Absendung als zuge-
stellt. Dies gilt ebenso, wenn die Post nicht zustel-
len kann, weil die Anschrift nicht stimmt oder kein 
Zustellungsbevollmächtigter benannt wurde. 

(2) Bei Wegzug eines Gesellschafters ins Ausland 
hat er einen inländischen Zustellungsbevollmäch-
tigten zu benennen. 

§ 19 Haftungsbeschränkung

(1) Die Komplementärin haftet nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für den 
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Erfolg der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele 
der beitretenden Kommanditisten sowie für Ver-
halten Dritter wird nicht übernommen. Schaden-
ersatzansprüche verjähren innerhalb drei Jahre 
nach Beitritt, spätestens drei Jahre nach Entste-
hung des Anspruches. 

(2) Schadenersatzansprüche sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Kenntniser-
langung geltend zu machen. 

§ 20 Rückkaufsangebot

Die SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH 
unterbreitet den Kommanditisten das Ange-
bot, die Anlage zum 31.12.2026 zu übernehmen. 
Nimmt die Gesellschaft dieses Angebot nicht bis 
30.06.2026 mit einfacher Mehrheit des Komman-
ditkapitals an, verbleibt die Anlage in der Gesell-
schaft. 

§ 21 Teilunwirksamkeit/Vertragsänderungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschafts-
vertrags oder eine künftig in ihn aufgenommene 
Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder die Wirksamkeit 
oder Durchführbarkeit später verlieren oder sollte 
sich im Gesellschaftsvertrag eine Lücke heraus-
stellen, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt 
eine angemessene Regelung, die, soweit rechtlich 
zulässig, dem am nächsten kommt, was die Ver-
tragsschließenden gewollt haben oder nach dem 
Sinn und Zweck des Vertrags gewollt hätten, falls 
sie den Punkt bedacht hätten. 

(2) Beruht die Unwirksamkeit oder Undurchführ-
barkeit einer Bestimmung auf einem darin fest-
gelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist 
oder Termin), ist mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen das der Bestimmung am 
nächsten kommende rechtlich zulässige Maß zu 
vereinbaren.

(3) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden 
Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern oder 
zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit 
sie nicht eines Gesellschafterbeschlusses oder 
notarieller Beurkundung bedürfen. Das gilt auch 
für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis 
der Schriftform.

b) Nutzungsvertrag
Das Dach, auf dem die Photovoltaikanlage errich-
tet wird, wurde für einen Zeitraum von 20 Jahren 
kostenlos zur Nutzung überlassen. 

c) Generalunternehmervertrag
Zwischen der WM Photovoltaik GmbH und der 
SOLAR Strombeteiligungsanlage Seidlbreite 
GmbH & Co. KG wurde ein Werklieferungsvertrag 
über die schlüssel- und betriebsfertige Lieferung, 
Montage und Aufstellung, Inbetriebnahme und 
Übereignung der Photovoltaikanlage abgeschlos-
sen. Hierin enthalten sind ebenfalls die Kosten für 
die Projektsteuerung, elektronische und leittech-
nische Anlagen, Gestelle und Netzanschluss. Die 
WM Photovoltaik GmbH hat die Photovoltaikan-
lage in technisch einwandfreier und sachgemäßer 
Ausführung komplett schlüsselfertig und an das 
Stromnetz des örtlichen Netzbetreibers anzu-
schließen nach den allgemeinen anerkannten 
Regeln der Baukunst und Bautechnik sowie nach 
den jeweils geltenden DIN-Vorschriften und son-
stigen anwendbaren Normen.

 Dabei umfasst der Vertrag ausdrücklich alle Lie-
ferungen und Leistungen, die zur Erfüllung der 
Verpfl ichtungen erforderlich sind. 

Vereinbarter Fertigstellungstermin ist spätestens 
der 31.12.2006, d. h., bis zu diesem Zeitpunkt ist 
die Photovoltaikanlage betriebsbereit errichtet, 
montiert und in Betrieb genommen. Die Frist 
wird verlängert, wenn die Generalunterneh-
merin in der ordnungsgemäßen Ausführung 
der Leistung behindert ist, und die Behinderung 
verursacht wurde durch einen Umstand aus dem 
Risikobereich der Betreibergesellschaft, Arbeits-
kampfmaßnahmen, höhere Gewalt oder Witte-
rungseinfl üsse. Der tatsächliche Fertigstellungs-
termin ist voraussichtlich der 30.05.2006.

d) Festpreisgarantie
Die Höhe des Investitionsvolumens für die Liefe-
rung und Montage der im Werkvertrag festge-
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legten Leistungen im Wert von 5.000 Euro/kWp 
wird der SOLAR Strombeteiligungsanlagen Seidl-
breite GmbH & Co. KG garantiert. 

e) Verwaltung der Beteiligungsgesellschaft 
Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der EURO-
KAPITAL Treuhand Steuerberatungsgesellschaft 
einen Geschäftsbesorgungsvertrag über die 
laufende Verwaltung der Gesellschaft und die 
Betreuung der Kommanditisten abgeschlossen. 
Hierzu gehört insbesondere:
–  Die Verwaltung, Erstellung von Abrechnungen 

und die hierbei notwendige Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs.

–  Die kaufmännische Betreuung der Betreiberge-
sellschaft, Betreuung der Kommanditisten und 
Beiräte, die Vorbereitung und Durchführung 
von Beiratssitzungen und Gesellschafterver-
sammlungen. 

Der Vertrag endet mit dem Anschluss der Liqui-
dation der Beteiligungsgesellschaft, sofern er nicht 
unter Einhaltung der vereinbarten Frist von 3 Mona-
ten zum Kalenderjahresende gekündigt wird. 

f) Einspeiseverträge
Der Einspeisevertrag bestimmt die Modalitäten 
der Stromeinspeisung, der Vergütung und der 
Abrechung mit regionalen Energieversorgungs-
unternehmen. Außerdem enthält er wichtige 
Haftungsregelungen.

g) Darlehensvertrag 
Der Betreibergesellschaft liegt eine Finanzie-
rungszusage der Umweltbank für die Photovol-
taikanlage vor. Vor Valutierung des Darlehens 
müssen unter anderem folgende Auszahlungsvo-
raussetzungen erfüllt werden: 
–  Stellung einer Platzierungsgarantie bzw. Einzah-

lung der Eigenmittel als Eigenmittelnachweis.
–  Sämtliche behördliche Genehmigungen, insbe-

sondere die Baugenehmigung, müssen vorliegen.
–  Ein Netzanschlussvertrag mit dem Energiever-

sorgungsunternehmen muss vorliegen.
–  Erstrangige Eintragung der beschränkt persön-

lichen Dienstbarkeiten
–  Sämtliche abgeschlossenen oder abzuschlie-

ßenden Verträge, insbesondere Pacht- und 
Nutzungsverträge, Generalunternehmerver-
trag etc. sind der Bank einzureichen.

Die Besicherung der langfristigen Fremdmittel 
wird u. a. durch folgende Mittel gewährleistet. 
–  Sicherungsübereignung der Photovoltaikanla-

gen
–  Abtretung der Rechte und Ansprüche aus den 

abzuschließenden betriebsbezogenen Versi-
cherungen und Wartungsverträgen

–  Abtretung der Einspeiseerlöse und Verpfän-
dung von Guthaben

Die fi nanzierende Bank hat das Recht, das Darle-
hen u. a. bei mehr als dreimonatigem Zahlungs-
verzug, Verletzung wesentlicher vertraglicher 
Vereinbarungen, unrichtiger oder unvollstän-
diger Angaben über die Vermögens- und Einkom-
mensverhältnisse oder bei einem Gesamtvollstre-
ckungs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren zu 
kündigen. 

17. Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft 
mit Sitz in Dachau. Sie führt die Firmierung 
GmbH & Co. KG, wurde am 18. Januar 2006 unter 
der Firma SOLAR Strombeteiligungsanlagen Seidl
breite GmbH & Co. KG  gegründet und wird im 
März 2006 mit der Aufnahme ihrer Geschäfts-
tätigkeit beginnen. Gegenstand der Betreiberge-
sellschaft ist die Errichtung der Beteiligungsan-
lage „An der Seidlbreite“ in München sowie die 
Veräußerung der erzeugten elektrischen Energie. 
Gründungskommanditist ist Herr Markus Witte 
mit einer Kommanditeinlage von 500,00 Euro. 
Der Gründungskommanditist scheidet mit Auf-
nahme weiterer Kommanditisten aus der Gesell-
schaft aus. Persönlich haftende Gesellschafterin 
(Komplementärin) ist die SOLAR Strombeteili-
gungsanlage GmbH.

Die Gesellschaft unterliegt als Kommanditgesell-
schaft deutschem Recht und wurde auf unbe-
stimmte Zeit gegründet. Von den gesetzlichen 
Regelungen abweichende Regelungen des Gesell-
schaftsvertrages bestehen nicht. 

18. Angaben über das Kapital 

Die Kommanditeinlage des Gründungskomman-
ditisten beträgt 500,00 Euro und ist auf Anforde-
rung der Geschäftführung in bar zu leisten. Die 
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Höhe der ausstehenden Einlage auf das Kapital 
beträgt 500,00 Euro. Für die Kommanditisten 
steht eine Zeichnungshöhe von 50.000,00 Euro 
zur Verfügung. Als Kommanditgesellschaft kann 
diese keine Wertpapiere ausgeben, die den Gläu-
bigern Umtausch- oder Bezugsrechte auf Aktien 
einräumt.

19. Angaben über den Gründungsgesellschafter

Gründungskommanditist der Herr Dipl.-Ing. Mar-
kus Witte. Der Gründungsgesellschafter erhält 
im Rahmen dieses Beteiligungsangebotes keine 
Vergütungen oder Leistungen weder außerhalb 
noch im Rahmen des Gesellschaftsvertrages. Er 
ist weder unmittelbar noch mittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die der Betreiberin Fremdkapi-
tal zur Verfügung stellen. 

20. Angaben der Geschäftstätigkeit 

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist 
die Errichtung und der Betrieb der Anlage „An der 
Seidlbreite“. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle 
Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, 
den Gesellschaftszweck zu fördern und mit ihm 
im Zusammenhang stehen. Die Beteiligungsge-
sellschaft ist beim Betrieb der Photovoltaikanlage 
nicht von Patenten, Lizenzen oder neuen Herstel-
lungsverfahren abhängig. Weder sind Gerichts- 
oder Schiedsverfahren, die einen wesentlichen 
Einfl uss auf die wirtschaftliche Lage haben 
können, anhängig, noch ist die Tätigkeit durch 
außergewöhnliche Ereignisse beeinfl usst wor-
den.

21.  Angaben über die Mitglieder der Geschäfts-
führung

Die Geschäftsführung und die Vertretung der 
Beteiligungsgesellschaft obliegt der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, der SOLAR Strombe-
teiligungsanlagen GmbH. Sitz und Geschäftsan-
schrift ist die Neißerstr. 8 in 85221 Dachau . Die 
Gesellschaft ist unter HRB: 154840 im Handels-
register beim Amtsgericht München mit einem 
Stammkapital von 25.000 EURO eingetragen. 
Die Gründung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin erfolgte am 11.11.04. Einzelvertretungs-

berechtigter Geschäftsführer der GmbH ist Herr 
Markus Witte. 

Die Komplementärin erhält ab 2007 für die Über-
nahme der Haftung und die kaufmännische Ver-
waltung eine jährliche Vergütung von 1200 Euro. 
Im Gründungsjahr 2006 erhält die Komplementä-
rin eine Vergütung von 2000 Euro.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihr 
Geschäftsführer sind nicht an Unternehmen betei-
ligt, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlagen 
betraut sind oder Fremdkapital zur Verfügung 
stellen. Im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Anlagenobjektes werden durch den Geschäfts-
führer der persönlich haftenden Gesellschafterin 
Lieferungen oder Leistungen als Geschäftsführer 
der WM Photovoltaik GmbH erbracht.

22. Angaben über die Geschäftsaussichten 

Mit dem Bau der Solaranlage wird im Frühjahr 
2006 begonnen. Die Photovoltaikanlage wird 
voraussichtlich ab Juni 2006 Leistung in das Netz 
einspeisen. Die Geschäftsaussichten werden in 
der Ergebnis- und Liquiditätsprognose in diesem 
Prospekt dargestellt.

23. Gewährleistete Vermögensanlagen

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der Einlage 
hat keine Gesellschaft die Gewährleistung über-
nommen. 

24. Angabenvorbehalt/Prospektherausgabe

Die Darstellungen in diesem Beteiligungsprospekt 
beruhen auf den zum Zeitpunkt der Prospekther-
ausgabe bekannten oder erkennbaren Sachverhal-
ten und auf den daran geknüpften Erwartungen 
für die zukünftige Entwicklung. Die abgedruckten 
Prognoserechnungen und Berechnungsbeispiele 
beruhen auf den gegenwärtigen Planungs- und 
Kenntnisstand der Herausgeberin.

Eine Gewähr für das Eintreffen der Annahmen 
und der Prognosen sowie Berechnungen kann 
nicht übernommen werden. Über die dargestell-
ten einzelnen Chancen- und Risikopositionen 
hinaus können weitere Umstände zu einer Erhö-
hung der Verringerung der Ausschüttung für die 
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Gesellschafter und zu einer positiven oder nega-
tiven Veränderung der steuerlichen Ergebnisse 
führen.

Die steuerlichen Grundlagen beruhen auf der 
zum Zeitpunkt er Prospektherausgabe bekannten 
Rechtslage. Eine Haftung für den Eintritt der von 
den Investoren verfolgten steuerlichen Ziele kann 
nicht übernommen werden, da die Festsetzung 
der Besteuerungsgrundlagen den Steuerbehör-
den obliegt.

Das vorliegende Angebot richtet sich an eine 
Vielzahl von Interessenten, die über verschie-
dene Kenntnisse grundlegender wirtschaftlicher 
Zusammenhänge verfügt, deren persönliche 
Beteiligungsinteressen, Erwartungshaltungen 
und Detailkenntnisse sehr unterschiedlich sein 
können. Da naturgemäß nicht für alle Personen-
kreise eine angemessene Darstellung des Sach-
verhaltes möglich ist, ist jeder potenzielle Investor 
im eigenen Interesse daran gehalten, die Anga-
ben im Prospekt unter Berücksichtigung seiner 
persönlichen Situation kritisch zu würdigen, zu 
prüfen und ggf. die Hilfe geeigneter Berater in 
Anspruch zu nehmen. Der Eintritt der vom Inte-

ressenten mit seiner Beteiligung verfolgten wirt-
schaftlichen und steuerlichen Ziele fällt in seinen 
eigenen Risikobereich.

Vermittler, Anlageberater oder sonstige Dritte 
sind nicht berechtigt, Auskünfte zu geben oder 
Zusicherungen zu machen, die von diesem Pro-
spekt abweichen. Abweichende Auskünfte oder 
Zusicherungen sind nur wirksam, wenn sie vor 
Beitritt schriftlich durch die Herausgeberin bestä-
tigt wurden.

Eine eventuelle Haftung der SOLAR Strombeteili-
gungsanlage Seidlbreite GmbH & Co. KG und der 
persönlich haftenden Gesellschafterin verjährt 6 
Monate nach Kenntnis der Kommanditisten vom 
schaden- und anspruchsbegründenden Ereignis, 
spätestens jedoch 3 Jahre nach Beitritt zur Betrei-
bergesellschaft. Die Haftung für Erfüllungsge-
hilfen ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. 

Die Herausgeberin behält sich vor, bei gravie-
renden Änderungen der im Prospekt dargestellten 
Sachverhalte einen neu überarbeiteten Prospekt 
oder eine Prospektergänzung herauszugeben. 
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VI. SO BETEILIGEN SIE SICH

1. Prüfen Sie die Prospektunterlagen 

Als interessierter Anleger sollten Sie vor Ihrer 
Zeichnung die Angaben dieses Beteiligungspro-
spektes aufmerksam lesen und ggf. fachkundige 
Beratung einholen.

2. Beitritt

Bitte füllen Sie die beigefügte Beitrittserklärung 
vollständig aus, unterzeichnen diese in den vor-
gesehenen Feldern und senden die ersten beiden 
Ausfertigungen der Beitrittserklärung im Origi-
nal an die unten stehende Anschrift. Die Eintra-
gung mehrer Personen (z.B. Ehegatten) für eine 
Beteiligung ist nicht möglich. 

3. Annahmeerklärung

Nach Eingang Ihrer Beitrittserklärung und 
Annahme Ihres Beitritts übersenden wir Ihnen 
eine schriftliche Annahmebestätigung.

4.  Notarielle Beglaubigung der 
Registervollmacht 

Sie werden als Kommanditist persönlich im Han-
delsregister eingetragen. Dafür sendet die SOLAR 
Strombeteiligungsanlagen GmbH Ihnen ein 
Exemplar einer Handelsregistervollmacht zu. Las-
sen Sie diese Registervollmacht auf Ihre Kosten, 
die als Sonderbetriebsausgaben geltend gemacht 
werden können, von einem Notar Ihrer Wahl 
beglaubigen. Senden Sie die beglaubigte und voll-
ständig ausgefüllte Registervollmacht innerhalb 
von 30 Tagen nach Beitritt an die SOLAR Strombe-
teiligungsanlagen GmbH zurück. Daraufhin wird 
die Anmeldung zum Handelsregister eingeleitet. 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihrer Registervoll-
macht einen Beglaubigungsvermerk nach Bun-
desbeurkundungsgesetz enthält.

5. Überweisung

Bitte überweisen Sie den von Ihnen einzuzah-
lenden Betrag innerhalb von 10 Werktagen nach 
Erhalt Ihrer Annahmebestätigung auf das Son-
derkonto der Betreibergesellschaft. Bei Beitrit-

ten kurz vor Jahresende ist zu berücksichtigen, 
dass die Gutschrift auf dem Sonderkonto bis 
spätestens 28.12. des Geschäftsjahres erfolgt sein 
muss. Verwenden Sie hierfür bitte den vorberei-
teten Überweisungsvordruck, den Sie erst mit der 
Annahmebestätigung Ihrer Beitrittserklärung 
erhalten.

Die Anleger haben den fälligen Erwerbspreis per 
Überweisung in Euro auf das folgende Konto der 
SOLAR Strombeteiligungsanlagen Seidlbreite 
GmbH & Co. KG einzuzahlen:

Kontonummer: 60844
Bankleitzahl:   70091500
Bankinstitut:  Volksbank Dachau

Die Beitrittserklärung der Investoren nimmt die 
SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH ent-
gegen. Die Kommanditeinlagen sind jeweils in 
voller Höhe binnen 10 Werktagen nach Zugang 
der Annahmebestätigung der Beitrittserklärung 
zahlbar.

Die Kommanditisten werden persönlich im Han-
delsregister eingetragen. Hierzu müssen sie der 
Komplementärin auf eigene Kosten binnen 30 
Tage nach Beitritt eine notariell beglaubigte Han-
delsregistervollmacht zur Verfügung stellen. Die 
Zeichnungsfrist dieses Beteiligungsangebotes 
beginnt einen Tag nach Veröffentlichung des Pro-
spektes und endet mit der vollständigen Zeich-
nung des Emissionskapitals spätestens am 31. 
Dezember 2006. Eine vorzeitige Schließung des 
Beteiligungsangebotes sowie eine Kürzung von 
Beteiligungsbeträgen ist nicht vorgesehen. Das 
Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Der Erwerbspreis der Beteiligung entspricht dem 
Nominalwert der Beteiligungssumme. Es wird ein 
Agio von 5 % auf den jeweiligen Beteiligungsbe-
trag erhoben.

Der Eingang des von Ihnen gezahlten Betrages 
wird nicht gesondert bestätigt. 

6.  Zusatzkosten bei Erwerb, Verwaltung 
und Veräußerung der Beteiligung 

Voraussetzung für die Eintragung in das Handels-
register ist eine notariell beglaubigte Handelsregi-
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stervollmacht. Die Notargebühren hierfür richten 
sich nach § 45 Abs. 1 KostO. Die vorgefertigte Han-
delsregistervollmacht sollte verwendet werden, 
welche den Anlegern mit der Annahmebestäti-
gung der Beitrittserklärung zugesendet wird. 
Weitere Kosten für den Erwerb, die Verwaltung 
und die Veräußerung der Beteiligung fallen für 
den Anleger nicht an. 

Der Anleger, der sich als Kommanditist an der 
Betreibergesellschaft beteiligt, haftet gegenü-
ber Gläubigern der Betreibergesellschaft bis zur 
Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen 
Hafteinlage (§§ 171 ff HGB). Leistet der Kommandi-
tist seine Einlage in Höhe der Hafteinlage, erlischt 
seine persönliche Haftung. Jedoch führen Rück-
zahlungen der Hafteinlage zum Aufl eben der Haf-
tung bis zum Betrag der Hafteinlage (§ 172 Abs. 
4 HGB). Rückzahlungen einer Hafteinlage stellen 
Ausschüttungen von Liquiditätsüberschüssen 
dar, aber auch die Entnahme von Gewinnanteilen 
sowie das Kapitalkonto des Anlegers durch vorhe-

riger Verlustzuweisungen noch unter den Betrag 
der eingetragenen Hafteinlage herabgemindert 
ist. Die im Prospekt in den Anfangsjahren vorge-
sehenen Ausschüttungen führen zu einem Wie-
deraufl eben der Haftung des Anlegers in Höhe 
der zurückgezahlten Einlage bzw. entnommenen 
Gewinne und der Hafteinlage. Darüber hinaus 
hat der Erwerber keine weiteren Leistungen zu 
erbringen. 

7. Datenschutz 

Die Verarbeitung der bei Ihrem Beitritt anfal-
lenden Angaben erfolgt mittels elektronischer 
Datenverarbeitung. Die dabei gespeicherten 
Daten werden ausschließlich zur Verwaltung der 
Betreibergesellschaft und zu ihrer Betreuung ver-
wendet. Dritten werden die Daten nur zugänglich 
gemacht, wenn dies zur Verwaltung der Betreiber-
gesellschaft erforderlich ist. Die Bestimmungen 
gemäß Bundesdatenschutzgesetz werden dabei 
eingehalten. 
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VII. IMPRESSUM

1. Kontakt

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne montags 
bis freitags in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 08131/272718 oder der 
Adresse: Neißerstr.8, 85221 Dachau

2. Datum der Prospektaufstellung

03.03.2006

3. Verantwortung für den Prospekt

SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH

4. Anbieterin dieses Beteiligungsangebotes

SOLAR Strombeteiligungsanlage Seidlbreite 
GmbH & Co. KG

Dieses Beteiligungsangebot wird von der SOLAR 
Strombeteiligungsanlagen GmbH in Zusammen-
arbeit  mit der Anbieterin herausgegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, das die Kapitalanle-
ger ein unternehmerisches Risiko eingehen. Das 
wirtschaftliche Risiko der Beteiligung kann nicht 
vorhergesagt werden und steht im Zeitpunkt der 
Beteiligung nicht fest. Alle Angaben in diesem 
Prospekt basieren auf den abgeschlossenen Ver-
trägen sowie Markteinschätzungen, die ihrerseits 
auf Erfahrungen und Erwartungen  der SOLAR 
Strombeteiligungsanlagen GmbH und mit ein-
bezogenen Fachleuten beruhen. Abweichungen 
von den Prognosen können sich sowohl positiv 
als auch negativ auf das Ergebnis für die Anleger 
auswirken. Dieses Beteiligungsangebot ist nur für 
Anleger geeignet, die bei unerwartet negativer 
Entwicklung einen entstehenden Verlust bis zum 
Totalverlust hinnehmen können. Kapitalanlegern 
wird empfohlen, diesen Prospekt zusammen mit 
anderen ihnen ausgehändigten Unterlagen auf-
zubewahren.

5. Haftung

Das Haftungsrisiko bleibt auf die Beteiligungshöhe 
beschränkt. Eine Nachschusspfl icht für die Anleger 
besteht nicht, soweit die gezeichneten Einlagen 

erbracht sind und keine sonstigen Forderungen 
der Gesellschaft gegenüber den Anlegern besteht. 

6. Prospekthaftung, Erstellung

Herausgeberin dieses Prospektes ist die SOLAR 
Strombeteiligungsanlagen GmbH. Sie haftet für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospekt-
ausgabe.

Diese Kurzinformation stellt nicht das Beteili-
gungsangebot dar. Maßgeblich ist ausschließlich 
der gesamte Prospektinhalt mit Gesellschaftsver-
trägen, Beitrittserklärung, Widerrufsbelehrung 
und Handelsregistervollmacht.

7. Prospektherstellung

 Gestaltung, Satz und Druck: 
H.W.M. GmbH, Martinsried

8. Modulhersteller / Systemlieferant

Solar-Fabrik AG
7991 Freiburg
www.solarfabrik.de

9.  Planung / Lieferung / 
Montage / Projektabwicklung

85221 Dachau
www.solarstrom-witte.de

10. Spengler- und Dachdeckerarbeiten

Stephan Keppeler
85221 Dachau
Tel: 0 81 31 / 61 39 88

11. Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Beitrittserklärung binnen einer 
Frist von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen 
gegenüber der 

SOLAR Strombeteiligungsanlagen GmbH, Neißer-
str.8, 85221 Dachau

schriftlich widerrufen. Fristbeginn ist die Unter-
zeichnung und gleichzeitige Aushändigung der 
Durchschrift der Beitrittserklärung. Fristwahrend 
ist die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
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